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LIEBE THALHEIMERINNEN,
LIEBE THALHEIMER,

Herzlichst Ihr

Nico Dittmann

Sammy Bruns
geb. am 14.03.2020

Dein großer Bruder Lui ist stolz auf dich!

nachdem die Eisheiligen noch einmal 
Schnee über uns brachten, wird es nun 
endlich Zeit für den Frühling. Die ersten 
warmen Tage stehen bevor und das Le-
ben verlagert sich wieder hinaus in die 
freie Natur. Wo zu Himmelfahrt norma-
lerweise viele Veranstaltungen ins Haus 
stehen, müssen die beliebten Orte dieses 
Mal leider leer bleiben. Die Corona-Pan-
demie bewegt nach wie vor die Gemüter. 
Der Stadtrat, ebenso wie die Stadtver-
waltung und ich als Bürgermeister, wol-
len Sie in dieser schwierigen Zeit best-
möglich unterstützen. Nutzen Sie deshalb 
bitte jederzeit die Möglichkeit, mit uns 
in Kontakt zu treten - sei es telefonisch, 
schriftlich oder auch persönlich. Für den 
Moment haben wir noch einmal wichtige 
Informationen für Sie ab Seite 11 zusam-
mengefasst, insbesondere auch Hinweise 
zu den Auswirkungen auf den städtischen 
Haushalt. In der letzten Stadtratssitzung 
wurde zudem die neue Polizeiverordnung 
der Stadt Thalheim beschieden. Diese löst 
damit die  Fassung von 2010 ab. Doch 
auch sonst geht es voran im Stadtgebiet: 
Aktuell liegt der Bebauungsplan des Berg-
hausweges aus (S. 9). Dort sollen neue 
Flächen für Eigenheime entstehen, um die 
große Nachfrage nach Baugrundstücken 
zu decken.

Besonders viel Freude bereitet den jüngs-
ten Einwohnern der Stadt momentan der 
Mal- und Bastelwettbewerb (S. 16), der 
nun bereits in die 3. Runde geht. Die Bil-
der  der letzten Runde hängen nicht nur in 
einem Schaufenster in der Unteren Bahn-
hofstraße aus, auch online auf unserer 
Homepage können Sie alle Werke bestau-
nen. Viel Spaß beim Stöbern! 

DER BÜRGERMEISTER GRATULIERT»
»

...ZUM GEBURTSTAG IM...

...APRIL
Gerda Einenkel

...MAI
Christa Roßleben
Heidrun Richter

99 Jahre

90 Jahre
75 Jahre

Frau Einenkel Liebe Thalheimerinnen und Thal-
heimer, liebe Jubilare,
mit den Lockerungen der Schutzgeset-
ze gratuliert der Bürgermeister (oder ein 
Vertreter) nun wieder persönlich unter 
Beachtung der Hygieneregeln. Falls Sie 
dies auf Grund der Covid19-Pandemie 
nicht wünschen, melden Sie sich bitte te-
lefonisch unter der 03721/26213. Wenn 
Sie trotzdem den Wunsch haben, mit ei-
nem Bild in unserem Stadtanzeiger zu er-
scheinen, senden Sie es entweder digital 
an pressestelle@thalheim-erzgeb.de oder 
postalisch an SB Pressestelle, Hauptstra-
ße 5, 09380 Thalheim unter Angabe Ihres 
Namens und Ihres Geburtstages. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis. 

... ZUR GEBURT...

Ruben Birkigt
geb. am 29.03.2020

»
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» DER STADTRAT HAT IN SEINER ÖFFENTLICHEN SITZUNG AM 07.05.2020 FOLGENDE BESCHLÜSSE 
GEFASST:

» Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf des 
Bebauungsplans "Berghausweg" nach § 13b BauGB
Beschluss: BV SR-564-2019
16 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. beschließt:
(1) Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. billigt den Ent-
wurf zum Bebauungsplan, bestehend aus Teil A – Planzeich-
nung M 1:500 und Teil B – Text in der Fassung vom 04/2020 
sowie die zugehörige Begründung.
(2) Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. beschließt die 
Planunterlagen gemäß Anlage nach § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats nach ortsüblicher Bekanntmachung öf-
fentlich auszulegen und gem. § 4a Abs. 2 BauGB parallel die 
Beteiligung der Nachbarn nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie der 
von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen, 
dabei zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufzufordern.

» Beschluss zum Antrag auf Befreiung vom B-Plan 
"Sondergebiet Wochenendhausgebiet Steinberg" hin-
sichtlich der zeichnerischen Festsetzung zur Über-
schreitung der Baugrenzen des Baufeldes auf dem 
Flurstück 1177 Gemarkung Thalheim
Beschluss: BV TA-033-2020
16 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. beschließt, den Bür-
germeister zu beauftragen, dem Antrag auf Befreiung vom 
Bebauungsplan "Sondergebiet Wochenendhausgebiet Stein-
berg" hinsichtlich der zeichnerischen Festsetzung zur Über-
schreitung der Baugrenzen des Baufeldes auf dem Flurstück 
1177 Gemarkung Thalheim zuzustimmen.

» Beschluss des Stadtrates zur Neufassung der Poli-
zeiverordnung der Stadt Thalheim/Erzgeb.
Beschluss: BV SR-642-2020
15 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltungen
Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. beschließt den Er-
lass der Polizeiverordnung der Stadt Thalheim/Erzgeb. ent-
sprechend der Anlage 1 mit folgender Änderung:
„§ 13 Absatz 1 Satz 1 OVO: Das Einwerfen von Wertstoffen 
in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter (Wertstoffcontai-
ner) ist werktags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
gestattet.“

» Beschluss des Stadtrates der Stadt Thalheim/Erz-
geb. über die Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen
Beschluss: BV SR-646-2020
16 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. beschließt die An-
nahme und Verwendung der in der Anlage 1 zur Beschluss-
vorlage aufgeführten Geld- und Sachspenden, die im Einzel-
fall den Wert von 1.000 € nicht überschreiten.

» POLIZEIVERORDNUNG DER STADT THALHEIM/ERZGEB. ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Auf Grund von § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Aufgaben, Organisation, Befugnisse und 
Datenverarbeitung der Polizeibehörden im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Polizeibehördengesetz – SächsPBG), in 
der jeweils geltenden Fassung, erlässt die Stadt Thalheim/
Erzgeb. nach Beschluss des Stadtrates vom 07.05.2020 
(Beschluss Nr. BV SR-642-2020) folgende Polizeiverord-
nung: 

Abschnitt I
Allgemeine Regelungen 

§ 1 Geltungsbereich und Ziel

Anlagen und Einrichtungen im Gebiet der Stadt Thalheim/
Erzgeb. 
(2) 1 -
zen, den Boden, das Wasser und die Luft als elementa-
re Lebensgrundlage sowie Kultur- und sonstige Sachgü-
ter der Stadt Thalheim/Erzgeb. vor umweltschädigenden 

Einwirkungen und Verhaltensweisen zu schützen und dem 
Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
2Gefahren, erhebliche Nachteile oder Beeinträchtigungen 
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft sollen ver-
hindert werden, um ein geordnetes Zusammenleben und
Miteinander in der Stadt Thalheim/Erzgeb. zu ermöglichen.

(1) 1

Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein tatsächlicher 
2Hierzu gehören insbeson-

dere Fahrbahnen, Randstreifen, Rad- und Gehwege, Brü-
cken, Durchlässe, Treppen, Passagen, Marktplätze, Park-
plätze, Haltestellen, Haltestellenbuchten, Böschungen, 
Stützmauern, Lärmschutzanlagen und Gräben.
(2) 1

Anlagen (Grün- und Erholungsanlagen), die der Erholung 
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der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts und Land-
schaftsbildes dienen. 2Dazu gehören auch Verkehrsgrün-
anlagen sowie allgemein zugängliche Kinderspiel-, Sport- 
und Bolzplätze der Stadt.

-
-

nen, Wasserbecken, Teiche, Gewässer, Wartehäuschen, 
-

Abschnitt II

-
richtungen

Einrichtungen ist es verboten, zu nächtigen oder zu la-
gern, insbesondere wenn dadurch andere Personen erheb-
lich belästigt werden.
(2) 1

Zelten verboten. 2Camping ist nur auf den dafür vorgese-
henen Campingplätzen gestattet. 
(3) 1
Handlungen, die die Erholungsfunktion der Anlage erheb-
lich beeinträchtigen oder die dazu geeignet sind, unzuläs-
sig. 2

Einrichtungen sind alle Handlungen, die schädliche Aus-
wirkungen auf die Straße, Anlage, Einrichtung und/oder 
deren Nutzer zur Folge haben oder bei denen solche Aus-
wirkungen zu erwarten sind, unzulässig.
(4) 1Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und 
Spielgeräte dürfen nur entsprechend der Ausschilderung 
oder ihrer Zweckbestimmung nach genutzt werden. 2Im 
Bereich der Kinderspielplätze ist es verboten, Alkohol und 
Tabakwaren oder andere berauschende Mittel zu konsu-
mieren.

ausschließlich entsprechend ihrer Zweckbestimmung ge-
nutzt werden.

Abschnitt III

-
gen ist verboten:
1. aufdringliches oder aggressives Betteln, zum Beispiel 

durch hartnäckiges Ansprechen, durch körperliches 
Bedrängen oder in deutlich alkoholisiertem Zustand,

2. erhebliches Belästigen anderer Personen durch auf-
dringliches oder aggressives Verhalten, beispielsweise 
nach dem Genuss von Alkohol oder anderen berau-
schenden Mitteln,

3. das Zerschlagen von Flaschen oder Gegenständen und  
das Verrichten der Notdurft.

(1) 1 -
-

lände ist die Erlaubnis der Ortspolizeibehörde erforderlich. 
2Diese ist spätestens 10 Tage vorher bei der Ortspolizeibe-
hörde schriftlich zu beantragen. 3Keiner Erlaubnis bedür-
fen Koch- und Grillfeuer sowie kleine Lager- oder Schwe-
denfeuer im privaten Grundstück, sofern handelsübliche 
Grillmaterialien (z. B. Holzkohle) und übliche Grillgeräte
bzw. trockenes unbehandeltes Holz in befestigten Feuer-
stätten verwendet werden. 4Die Feuer sind so abzubren-
nen, dass hierbei keine Belästigung Dritter durch Rauch 

oder Gerüche entsteht.
(2) 1Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann mit Auf-
lagen verbunden werden, wenn Umstände des Einzelfalls 
bestehen, die ein gefahrloses Abbrennen nicht ermög-
lichen. 2Solche Umstände können insbesondere extreme 
Trockenheit, unmittelbare Nähe zum Wald, unmittelbare 

-
chen sein.
(3) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des 
Sächsischen Kreislaufwirtschaft- und Bodenschutzgeset-
zes, des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen, des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen werden von dieser Regelung nicht berührt.
(4) Koch- und Grillfeuer sowie kleine Lager- oder Schwe-

-
chen Einrichtungen sind grundsätzlich verboten.
§ 6 Abbrennen von Feuerwerk
1Das Abbrennen von Feuerwerken der Kategorie II (Klein-
feuerwerk, Silvesterfeuerwerk) im Zeitraum vom 2. Januar 
bis zum 30. Dezember durch Personen, die nicht Inhaber 
einer Erlaubnis nach § 7, § 27 oder eines Befähigungs-
scheines nach § 20 des Gesetzes über explosionsgefährli-

Ausnahmegenehmigung der Ortspolizeibehörde. 2Diese ist 
spätestens 10 Tage vorher schriftlich zu beantragen. 3In 
der Genehmigung kann die Verwendung von Kleinfeuer-
werken oder Silvesterfeuerwerken bis 22.00 Uhr und in 
den Monaten Juni und Juli bis 22.30 Uhr genehmigt wer-
den.
§ 7 Plakatierung, Beschriftung, Bemalungen
(1) Das Anbringen von Plakaten, Beschriftungen oder Be-
malungen, die weder eine Ankündigung noch eine Anprei-
sung oder ein Hinweis auf Gewerbe oder Beruf zum Inhalt 

Einrichtungen im Sinne des § 2 dieser Polizeiverordnung 
verboten.
(2) 1Dieses Verbot gilt nicht für das Plakatieren auf den 
dafür zugelassenen Plakatträgern (z. B. Plakatsäulen, 
Werbetafeln, Anschlagtafeln) bzw. für das Beschriften und 
Bemalen speziell dafür zugelassener Flächen. 2Es bedarf 
hierfür einer Genehmigung der Ortspolizeibehörde. 3Die 
Ortspolizeibehörde kann auf schriftlichen Antrag weitere 
Ausnahmen von den in Abs. 1 geregelten Verboten zulas-

insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und Straßenbil-
des oder eine Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Straßenverkehrs nicht zu befürchten ist.
(3) 1Die Plakate, Beschriftungen und Bemalungen sind 

-
derung der Ortspolizeibehörde zu entfernen. 2Sollte dies 
nicht erfolgen, können die Plakate, Beschriftungen und Be-

(4) Die Vorschriften der Sächsischen Bauordnung, der 
Straßenverkehrsordnung sowie die Rechte Privater an ih-
rem Eigentum bleiben von dieser Regelung unberührt.

Abschnitt IV
Schutz vor Lärmbelästigungen

§ 8 Nachtruhe
(1) 1Die Nachtruhe ist werktags auf die Zeit von 22.00 Uhr 
bis 6.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen auf die Zeit von 
22.00 Uhr bis 8.00 Uhr festgelegt. 2In dieser Zeit sind alle 
Handlungen, die geeignet sind, die Nachtruhe mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar zu stören, zu unter-
lassen.
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(2) 1Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall Ausnahmen 
-

che Interessen die Durchführung von Arbeiten oder Kultur-
veranstaltungen während der Nacht erfordern. 2Soweit für 
die Arbeiten oder Kulturveranstaltungen nach sonstigen 
Vorschriften eine behördliche Erlaubnis erforderlich ist, 
entscheidet die Erlaubnisbehörde über die Zulassung der 
Ausnahme.
(3) 1Gibt es im Rahmen von privaten Familien-, Vereins- 
und Firmenveranstaltungen Bedenken, dass gegen die 
Nachtruhe aus Abs. 1 verstoßen werden könnte, soll dies 
der Ortspolizeibehörde schriftlich und unter Angabe der 
Art, des Ortes und der Zeit der Veranstaltung sowie der 
Zahl der erwarteten Gäste/ Besucher spätestens 10 Tage 
vorher angezeigt werden. 2Im Einzelfall kann die Ortspoli-
zeibehörde Ausnahmegenehmigungen erteilen.
(4) Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
sowie das Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes blei-
ben von dieser Regel unberührt. 
§ 9 Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautspre-
chern, Musikinstrumenten und Ähnlichem
(1) 1Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwie-
dergabegeräte, Musikinstrumente sowie andere mecha-
nische oder elektro-akustische Geräte zur Lauterzeugung 
dürfen nur so benutzt werden, dass andere nicht unzu-
mutbar belästigt werden. 2Dies gilt insbesondere, wenn 

-
zeugen betrieben oder gespielt werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht:
1. bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten im Freien und 

bei Veranstaltungen, die einem herkömmlichen Brauch 
entsprechen;

2. für amtliche und amtlich genehmigte Durchsagen.
(3) Wurde eine Ausnahmegenehmigung nach § 8 Abs. 2 

Benutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Lautspre-
chern, Tonwiedergabegeräten, Musikinstrumenten sowie 
anderen mechanischen oder elektro-akustischen Geräten 
zur Lauterzeugung verbindlich.
(4) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertags-
gesetzes sowie des Bundesimmissionsschutzgesetzes und 
der dazu erlassenen Verordnungen bleiben unberührt.
§ 10 Lärm aus Gast- und Veranstaltungsstätten
(1) 1Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass aus 
Gast- und Veranstaltungsstätten oder Versammlungsräu-
men innerhalb im Zusammenhang bebauter Gebiete oder 
in der Nähe von Wohngebäuden kein Lärm nach außen 
dringt, durch den andere unzumutbar belästigt werden. 
2Fenster und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu 
halten.
(2) Das in Abs. 1 geregelte Gebot zur Vermeidung von 
Lärm gilt auch für die Besucher von derartigen Gast- und 
Veranstaltungsstätten bzw. Veranstaltungsräumen. 
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertags-
gesetzes, des Sächsischen Gaststättengesetzes, des Säch-
sischen Versammlungsgesetztes, der Sächsischen Bauord-
nung sowie des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der 
dazu ergangenen Verordnungen bleiben von dieser Rege-
lung unberührt. 
§ 11 Benutzung von Sport- und Spielplätzen
(1) Sport- und Spielplätze, die weniger als 100 Meter von 
der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen werktags in der 
Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr bzw. an Sonn- und Feier-
tagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr nach § 8 

dieser Polizeiverordnung nicht benutzt werden.
(2) 1Abs. 1 gilt nicht für die Nutzung im Rahmen des ver-
traglich vereinbarten Trainingsbetriebes oder im Rahmen 
von genehmigten Sportveranstaltungen. 2Ausgenommen 
von dem Verbot nach Abs. 1 bleibt auch die Nutzung durch 
Schulen, Kindertagesstätten und Kinderkrippen. 3Die je-

-
dere Rücksicht auf das Ruhebedürfnis der Anwohner zu 
nehmen.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertags-
gesetzes, der Sächsischen Bauordnung sowie des Bundes-
immissionsschutzgesetzes und der 18. Bundesimmissions-
schutzverordnung (Sportanlagenlärmschutzverordnung)
bleiben von dieser Regelung unberührt.
§ 12 Haus- und Gartenarbeiten
(1) 1Haus-und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer unzu-
mutbar stören, dürfen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 
Uhr nicht durchgeführt werden. 2Andere Handlungen, die 
geeignet sind, die Ruhe anderer unzumutbar zu stören, 
sind in der Zeit nach Satz 1 ebenso zu unterlassen. 3Die 
Regelungen zur Nachtruhe nach § 8 dieser Polizeiverord-
nung bleiben unberührt.
(2) Zu den Arbeiten im Sinne dieser Vorschrift gehören 
insbesondere der Betrieb von motorbetriebenen Boden-
bearbeitungsgeräten, der Betrieb von Rasenmähern, das 
Häckseln von Gartenabfällen, das Hämmern, Sägen, Boh-
ren, das Schleifen, das Holzspalten, das Ausklopfen von 
Teppichen, Betten, Matratzen und Ähnlichem. 
(3) Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes, des Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes sowie 
der 32. Bundesimmissionsschutzverordnung (Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung) bleiben von dieser Re-
gelung unberührt.

(1) 1Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafür vorgesehe-
nen Sammelbehälter (Wertstoffcontainer) ist werktags in der 
Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr gestattet. 2Auf den Sam-
melbehältern sind die zulässigen Einwurfzeiten nochmals 
schriftlich angebracht. 3Das Einwerfen an Sonn- und Feier-
tagen ist verboten.
(2) 1 -

-
gern. 2Die Standorte um die Sammelbehälter dürfen nicht 
verunreinigt werden.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- und Feiertags-
gesetztes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der 
dazu erlassenen Verordnungen, des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes und des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bo-
denschutzgesetzes bleiben von dieser Regelung unberührt.

Abschnitt V
Umgang mit Tieren

§ 14 Tierhaltung
1Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass Men-
schen, andere Tiere oder Sachen nicht belästigt oder ge-
fährdet werden. 2Die Vorschriften des Tierschutzgesetzes
bleiben unberührt.
§ 15 Verunreinigung durch Tiere
(1) Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, öf-
fentliche Straßen, Anlagen und Einrichtungen im Sinne von 
§ 2 dieser Polizeiverordnung, die regelmäßig von Menschen 
genutzt werden, durch ihre Tiere verunreinigen zu lassen.

zugänglichen Liegewiesen und Kinderspielplätzen fernzu-
halten. 
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(3) 1Die entgegen Abs. 1 und 2 durch Tiere verursachten 
Verunreinigungen sind von den jeweiligen Tierführern un-
verzüglich zu beseitigen. 2Insbesondere Hundeführer ha-
ben für die Entsorgung ein geeignetes Behältnis bzw. aus-
reichend geeignete Hilfsmittel für die Aufnahme und den 
Transport mitzuführen. 3Die Hilfsmittel sind auf Verlangen 
den hierzu befugten Kontrollkräften der Ortspolizeibehör-
de vorzuzeigen. 4Zu diesem Zweck kann der Hundeführer 
von den Kontrollkräften angehalten werden. 
(4) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetztes 
sowie des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Boden-
schutzgesetzes bleiben von dieser Regelung unberührt.
§ 16 Gefahren durch Tiere
(1) 1Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein 

geeignete Aufsichtsperson frei herumläuft. 
2Im Sinne dieser Vorschrift geeignet ist jede Person, der 
das Tier, insbesondere auf Zuruf, gehorcht und die zum 
Führen des Tieres körperlich in der Lage ist.
(2) 1In entsprechend ausgewiesenen Grün- und Erho-
lungsanlagen, allgemein in Wohngebieten und in Fußgän-
gerzonen sowie bei größeren Menschenansammlungen 
müssen Hundeführer den Hund an der Leine halten. 2Zu-
dem müssen Hunde in größeren Menschenansammlungen 
einen Maulkorb tragen.
(3) Von den Regelungen des Abs. 2 ausgenommen sind 
Blindenführhunde, Diensthunde im polizeilichen Einsatz, 
Hütehunde während der Schafweidehaltung sowie Jagd-
hunde im Einsatz.
(4) Das Halten von Raub- und Gifttieren, Riesenschlan-
gen sowie anderer Tiere, die ebenso wie diese durch ihre 
Körperkraft, ihr Gift oder Verhalten Personen gefährden 
können, sind der Ortspolizeibehörde unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen.
(5) § 28 der Straßenverkehrsordnung, § 121 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sowie die Vorschriften des Ge-
setzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hun-
den bleiben von dieser Regelung unberührt.

Abschnitt VI
Umweltschädliches Verhalten

§ 17 Müllentsorgung
(1) 1

Zwecke der Leerung erst am Vortag des Entsorgungs-
2Sollte 

aufgrund der Witterung (z. B. starker Wind) von den zur 
Abholung bereitgestellten Restabfallbehältern und Wert-

für Fußgänger ausgehen, sind diese erst am Tag des Ent-
sorgungstermins herauszustellen. 3Beim Abstellen der 

-
ten, dass es zu keinen Beeinträchtigungen kommt. 4Die 
Restabfallbehälter sind nach der Leerung, noch am selben 

(2) Es ist verboten:
1. Abfall, Lebensmittelreste, Papier, Pappe, Kartonagen, 

Glas, Blechdosen, Kaugummi, Zigarettenschachteln 
sowie Zigarettenkippen und Ähnliches auf bzw. in öf-
fentlichen Straßen, Anlagen und Einrichtungen sowie 

-
sen oder wegzuwerfen,

2. zur Abfuhr bereitgestellte Verpackungen, Behälter 
oder Abfälle auszuschütten und/oder zu zerstören.

(3) 1Es ist nicht gestattet, größere Abfallmengen in die 
-

fallbehälter einzubringen. 2Entsprechend ihrer Größe und 

Zweckbestimmung dürfen diese ausschließlich für Kleinab-
fälle genutzt werden. 3Insbesondere ist verboten, in diese 
Abfallbehältnisse Haus- oder Gewerbemüll, Altpapier oder 
Glas zu entsorgen. 

Sammlungen, die von privaten, gewerblichen oder karita-
tiven Betreibern durchgeführt werden, müssen spätestens 
1 Woche vor Beginn bei der Ortspolizeibehörde schriftlich 
angezeigt werden.

Abschnitt VII
Anbringen von Hausnummern

§ 19 Hausnummern
(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens 
an dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von 
der Stadt Thalheim/Erzgeb. festgesetzten Hausnummer in 

(2) 1Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die 
das Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. 2Unleserliche 
Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. 3Die 
Hausnummern sind in einer Höhe von nicht mehr als 3 
Meter an der, der Straße zugekehrten Seite des Gebäudes 
unmittelbar über oder neben dem Gebäudeeingang oder, 
wenn sich der Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite 

nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. 4Bei Gebäu-
den, die von der Straße zurückliegen, können die Haus-
nummern am Grundstückszugang angebracht werden.
(3) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall etwas ande-

Sicherheit und Ordnung geboten ist. 

Abschnitt VIII
Schlussbestimmungen

§ 20 Zulassung von Ausnahmen
1

so kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern keine 

2 -
sehen werden. 
§ 21 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 1 SächsPBG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. 

2. -
lungsanlagen zeltet;

3. 
Erholungsanlagen Handlungen vornimmt, die die Er-
holungsfunktion der Anlage erheblich beeinträchtigen;

4. 

vornimmt, die schädliche Auswirkungen auf diese und/ 
oder deren Nutzer haben;

5. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 Turn- und Spielgeräte be-
nutzt;

6. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 2 auf Spielplätzen Alkohol, 
Tabakwaren oder andere berauschende Mittel konsu-
miert;

7. -
gen ihrer Zweckbestimmung benutzt;

8. entgegen § 4 Nr. 1 aufdringlich oder aggressiv bettelt;
9. entgegen § 4 Nr. 2 andere Personen durch aufdring-

liches oder aggressives Verhalten erheblich belästigt;
10. entgegen § 4 Nr. 3 Flaschen und andere Gegenstände 
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zerschlägt;
11. entgegen § 4 Nr. 4 die Notdurft verrichtet;
12. -

brennt oder Feuer so abbrennt, dass Dritte durch 
Rauch oder Gerüche belästigt werden;

13. entgegen § 5 Abs. 2 gegen eine Untersagung oder ge-

14. entgegen § 5 Abs. 4 Koch- und Grillfeuer sowie kleine 

15. entgegen § 7 Abs. 1, ohne eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 7 Abs. 2 zu besitzen, plakatiert oder nicht 
dafür zugelassene Flächen beschriftet oder bemalt; 

16. entgegen § 7 Abs. 3 Plakate, Beschriftungen, Bema-
lungen nicht sofort nach Veranstaltungsende entfernt;

17. entgegen § 8 Abs. 1, ohne eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 8 Abs. 2 oder 3 zu besitzen, die Nacht-
ruhe anderer mehr als unvermeidbar stört;

18. entgegen § 9 Abs. 1, ohne eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 
oder 3 zu besitzen, Rundfunkgeräte, Lautsprecher, 
Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente sowie ande-
ren mechanische oder elektro-akustische Geräte zur 
Lauterzeugung so benutzt, dass andere unzumutbar 
belästigt werden;

19. entgegen § 10 Abs. 1 aus Veranstaltungsstätten und 
Versammlungsräumen Lärm nach außen dringen lässt, 
durch den andere unzumutbar belästigt werden;

20. entgegen § 11 Abs. 1 Sport- und Spielplätze benutzt;
21. entgegen § 12 Abs. 1 Haus- oder Gartenarbeiten, 

die die Ruhe anderer unzumutbar stören sowie ande-
re Handlungen, die geeignet sind, die Ruhe anderer 
unzumutbar zu stören, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 
07.00 Uhr durchführt;

22. -
nutzt;

23. entgegen § 14 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass 
Menschen, andere Tiere oder Sachen belästigt oder 
gefährdet werden;

24. 
Einrichtungen im Sinne von § 2 dieser Polizeiverord-
nung durch seine Tiere verunreinigen lässt;

25. 
Liegewiesen oder auf Spielplätze mitführt;

26. entgegen § 15 Abs. 3 die durch Tiere verursachten 
Verunreinigungen nicht unverzüglich entfernt oder 
kein geeignetes Behältnis oder Hilfsmittel mitführt;

27. -
kehrsraum ohne geeignete Aufsichtsperson frei her-
umlaufen lässt;

28. entgegen § 16 Abs. 2 seinen Hund frei umherlaufen 
lässt oder seinem Hund in größeren Menschenan-

sammlungen keinen Maulkorb anlegt;
29. entgegen § 16 Abs. 3 das Halten von Raub- und Gift-

tieren, Riesenschlagen und anderer Tiere, die ebenso 
wie diese durch ihre Körperkraft, ihr Gift oder ihr Ver-
halten Personen gefährden können, nicht unverzüglich 
anzeigt;

30. entgegen § 17 Abs. 1 Restabfallbehälter und Wert-

entfernt;
31. entgegen § 17 Abs. 2 Nr. 1 Gegenstände fallen lässt 

oder wegwirft;
32. entgegen § 17 Abs. 2 Nr. 2 Verpackungen, Behälter 

oder Abfälle ausschüttet oder zerstört;
33. -

liche Abfallbehälter wider ihrer Zweckbestimmung ein-
bringt sowie Haus- oder Gewerbemüll, Altpapier oder 
Glas darin entsorgt;

34. entgegen § 18 unangemeldete oder nicht rechtzeitig 
angemeldete Sammlungen durchführt;

35. entgegen § 19 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude 
nicht mit den festgesetzten Hausnummern versieht;

36. entgegen § 19 Abs. 2 unleserliche Hausnummern-
schilder nicht unverzüglich erneuert oder Hausnum-
mern nicht entsprechend anbringt.

(2) Abs.1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 20 zu-
gelassen worden ist.
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 Abs. 2 
SächsPBG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von 
mindestens 5,00 Euro und höchstens 5.000,00 Euro; bei 
fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens 2.500,00 
Euro geahndet werden. 
§ 22 Inkrafttreten
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft und mit Ablauf des 20.05.2030 außer Kraft.

Thalheim/Erzgeb., den 08.05.2020

Nico Dittmann
Bürgermeister

Verfahrensvermerke:
Der Stadtrat hat diese Polizeiverordnung am 07.05.2020 beschlossen. Sie wurde nach 

Thalheimer Stadtanzeiger am 20.05.2020 verkündet. Damit ist sie am 21.05.2020 in 
Kraft getreten (§ 37 Abs. 2 Nr. 3 SächsPBG). Sie wurde dem Landratsamt mit Bericht 
vom 08.05.2020 zur Genehmigung vorgelegt (§ 38 Abs. 1 SächsPBG).

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG DER STADT THALHEIM/ERZGEB. 
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 UND DIE AUSLEGUNG DES HAUSHALTSPLANES 2020»

Haushaltssatzung der Stadt Thalheim/Erzgeb. für das Haushaltsjahr 2020 
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt 
Thalheim/Erzgeb. in der Sitzung am 05.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich an-
fallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird: 
im Ergebnishaushalt mit dem
• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf       9.988.100,00 EUR
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf      10.235.490,00 EUR
• Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -247.390,00 EUR
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• Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  auf  5.788.100,00 EUR
• Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 4.330.000,00 EUR
• Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 1.458.100,00 EUR 

• Gesamtergebnis auf  1.210.710,00 EUR

• Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR
• Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR
• Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß  

§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                  0,00 EUR
• Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß  

§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                  0,00 EUR

• veranschlagtes Gesamtergebnis auf 1.210.710,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem  
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.997.900,00 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.330.440,00 EUR
• Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der  

Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       1.667.460,00 EUR

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.620.750,00 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.087.800,00 EUR
• Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 2.467.050,00 EUR

• Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss  
oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der  
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf              -799.590,00 EUR

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.567.670,00 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.380.820,00 EUR
• Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.186.850,00 EUR

• Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -37.740,00 EUR
festgesetzt.

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Lesitung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
darf, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  290,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410,00 v.H.
Gewerbesteuer auf 400,00 v.H.

§ 6
Weitere Festsetzungen. 

Thalheim/Erzgeb., den 22.04.2020

Nico Dittmann
Bürgermeister
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung: 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,
2. 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
      a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet  
      hat oder
       b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen- 
          über der Gemeinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes,  
  der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend  
      gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann die Ver-

letzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwen-
den, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfol-
ge hingewiesen worden ist.

Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Erzge-
birgskreis genehmigt laut vorliegendem Bescheid vom 
22.04.2020 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haus-
haltssatzung.

Gemäß § 76 Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung 
liegt der bestätigte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 in der Zeit vom 25.05.2020 bis 02.06.2020 im 
Rathaus - Bürgerbüro während der Sprechzeiten öf-
fentlich aus.

Thalheim/Erzgeb., den 22.04.2020

Nico Dittmann
Bürgermeister

ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES ENTWURFS ZUM BE-
BAUUNGSPLAN „BERGHAUSWEG“, NACH § 13B BAUGESETZBUCH, DER STADT THALHEIM/ERZGEB., 
STAND 04/2020

»
06.06.20219 die Aufstellung des Bebauungsplans „Berg-
hausweg“, nach § 13b Baugesetzbuch, der Stadt Thal-
heim/Erzgeb. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 
der Gemarkung Thalheim mit den Fl.-Nrn. 801/30 und 
801/31 vollständig sowie die Fl.-Nrn. 801/22 und 429/18 
teilweise. Planungsziel ist die Erreichung von Baurecht für 
die genannten Flurstücke.

Stadtrat die Entwurfsplanunterlagen zum Bebauungsplan 
„Berghausweg“ der Stadt Thalheim/Erzgeb. in der Fassung 

im Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB). 

Die vollständigen Planunterlagen, bestehend aus:
• Teil A – Planzeichnung Maßstab 1 : 500
• Teil B – Text
• Begründung

liegen daher in der Zeit vom 28.05.2020 – 30.06.2020 

Dienstzeiten

 Montag  von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
 Dienstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Mittwoch  von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
 Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Freitag   von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

von jedermann im Bürgerservice des Rathauses, Haupt-
straße 5, 09380 Thalheim/Erzgeb. kostenlos eingesehen 
werden.

Nach § 4a Abs. 4 BauGB werden die auszulegenden Un-
terlagen gleichzeitig zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt Thalheim/Erzgeb. (www.thalheim-erzgeb.de) sowie 
auf dem zentralen Internetportal des Freistaats Sachsen 
unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de eingestellt und 
darüber zugänglich gemacht.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich oder während der Dienstzei-
ten mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.

Zeitgleich werden die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 4a Abs. 2 BauGB 
sowie die Nachbarkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB be-
teiligt.

Thalheim/Erzgeb., 11. Mai 2020

Nico Dittmann
Bürgermeister
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 D
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a
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LKIS) 

d
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Sta
a

tsb
etrieb

es 
G

eoba
sisinform

a
tion 

und 
V

erm
essung Sa

chsen (G
eoSN

), Sta
d

t Tha
lheim

/Erzgeb., G
em

arkung Tha
lheim

.  
La

ge- 
und

 
H

öhenplan 
(Entw

urfspla
nung 

LPL2005601Blatt 
1/1)von 

d
er 

Firm
a 

Bauer 
Tiefba

up
la

nung G
m

bH, Ind
ustriestra

ße 1 in 08280 A
ue vom

 17.042020.   
  

REC
HTSG

RUN
DLA

G
EN

 
Baugesetzbuch (BauG

B) - in d
er Fassung d

er Bekanntm
achung vom

 03.11.2017 (BG
Bl. I 

S.3634) zuletzt geändert durch Artikel 6 des G
esetzes vom

 27.03.2020 (BG
Bl. I S. 587) 

Baunutzungsverordnung 
(BauN

VO
) 

- 
V

erord
nung 

üb
er 

d
ie 

bauliche 
N

utzung 
d

er 
G

rund
stücke in d

er Fassung d
er Beka

nntm
achung vom

 21.11.2017 (BG
Bl. I S.3786) 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) - V
erord

nung üb
er d

ie A
usa

rbeitung der 
Bauleitplä

ne und
 d

ie D
a

rstellung d
es Planinhalts vom

 18.12.1990 (BG
Bl. I S.58), zuletzt 

geändert d
urch A

rtikel 3 d
es G

esetzes vom
 04.05.2017 (BG

Bl. I S.1057) 

Sächsische 
Bauordnung 

(SächsBO
) 

- 
in 

d
er 

Fa
ssung 

der 
Bekanntm

achung 
vom

 
11.05.2016 (SächsG

V
Bl. S. 186), zuletzt geänd

ert durch A
rtikel 2 d

es G
esetzes vom

 
11.12.2018 (Sä

chsG
V

Bl. S. 706) 

Sächsische G
em

eindeordnung (SächsG
em

O
) - in d

er Fassung d
er Bekanntm

achung vom
 

09.03.2018 
(SächsG

V
Bl. 

S. 62), 
zuletzt 

geänd
ert 

d
urch 

A
rtikel 5 

d
es 

G
esetzes 

vom
 

02.07.2019 (Sä
chsG

V
Bl. S. 542) 

 A
uf d

ie Beachtlichkeit w
eiterer G

esetzlichkeiten w
ird

 hingew
iesen. 

 

I. 
BA

UPLA
N

UN
G

SREC
HTLIC

HE FESTSETZUN
G

EN
 

1. 
A

rt der baulichen N
utzung 

 
(§ 9 A

b
s. 1 N

r. 1 BauG
B, §§ 1, 4 BauN

V
O

) 

(1) 
Unzulässigkeit 

allgem
ein 

zulä
ssiger 

N
utzungen 

innerha
lb

 
d

es 
a

llgem
einen 

W
ohngeb

iets W
A

 nach § 4 BauN
V

O
: 

D
ie nach § 4 A

b
s. 2 N

r. 2 Ba
uN

V
O

 a
llgem

ein zulässigen N
utzungen 

- 
A

nla
gen für kirchliche und

 sp
ortliche Zw

ecke und 
- 

nicht störend
e H

a
nd

w
erksbetriebe 

w
erd

en nicht Besta
nd

teil d
es Beba

uungspla
ns (§ 1 A

b
s. 5 Ba

uN
V

O
). Sie sind

 d
a

her 
unzulä

ssig. 

(2) 
Unzulässigkeit ausna

hm
sw

eise zulässiger N
utzungen innerhalb

 d
es a

llgem
einen 

W
ohngeb

iets W
A

 nach § 4 BauN
V

O
: 

A
lle na

ch § 4 A
b

s. 3 Ba
uN

V
O

 a
usna

hm
sw

eise zulä
ssigen N

utzungen w
erd

en nicht 
Besta

nd
teil des Beb

auungsp
la

nes (§ 1 A
b

s. 6 Ba
uN

V
O

). Sie sind
 d

a
her unzulässig. 

2. 
M

aß der baulichen N
utzung 

 
(§ 9 A

b
s. 1 N

r. 1 Ba
uG

B, § 16 Ba
uN

V
O

) 

(1) 
Im

 allgem
einen W

ohngebiet W
A

 ist d
ie höchstzulässige G

rund
flächenza

hl (G
RZ) a

uf 
0,4 festgesetzt. 

(2) 
Im

 allgem
einen W

ohngebiet W
A

 ist d
ie höchstzulässige G

eschossflächenzahl (G
FZ) 

auf 0,6 festgesetzt. 

(3) 
D

ie 
Flächen 

von 
A

ufenthaltsräum
en 

einschließlich 
d

er 
zu 

ihnen 
gehörenden 

Treppenrä
um

e 
und 

Um
fa

ssungsw
ä

nd
e 

sind 
a

uch 
bei 

G
eschossen, 

d
ie 

nach 
la

ndesrechtlichen V
orschriften keine V

ollgeschosse sind
, bei d

er Erm
ittlung d

er 
G

eschossflächenzahl m
itzurechnen. (§ 20 A

bs. 3 BauN
V

O
) 

(4) 
D

ie höchstzulässige Zahl d
er V

ollgeschosse ist im
 a

llgem
einen W

ohngebiet W
A

 a
uf 

2 festgesetzt. (§ 20 A
b

s. 1 Ba
uN

V
O

) 

3. 
Überbaubare G

rundstücksflächen, Bauw
eise 

 
(§9 A

b
s.1 N

r.2 BauG
B, §§22 und

 23 BauN
V

O
) 

(1) 
Im

 allgem
einen W

ohngebiet W
A

 ist d
ie offene Ba

uw
eise festgesetzt. Zulä

ssig sind 
a

usschließlich Einzel- und
 D

oppelhä
user. (§ 22 A

b
s. 1 und

 2 Ba
uN

V
O

) 

(2) 
Im

 allgem
einen W

ohngebiet W
A

 ist eine Üb
erschreitung d

er Ba
ugrenzen d

urch 
untergeordnete Bauteile (z.B. Treppenhäuser, H

a
useingä

nge, W
intergä

rten) W
A

 b
is 

zu 1,0 m
 unter W

a
hrung d

es G
renzab

sta
nd

es na
ch Sä

chsBO
 zulässig. D

ie Sum
m

e 
a

ller V
orb

a
uten d

arf 1/3 d
er Fa

ssa
denbreite nicht überschreiten. (§ 23 A

b
s. 3 

Ba
uN

V
O

). 

(3) 
In 

W
A

 
I 

sind 
G

aragen 
und

 
C

a
rports 

außerhalb
 

der 
üb

erb
auba

ren 
G

rundstücksflächen unzulässig. G
ara

gen und C
arp

orts sind m
indestens 3 m

 hinter 
d

er Stra
ßenbegrenzungslinie im

 G
rundstück einzuord

nen. Stellplä
tze sind

 außerhalb 
d

er 
überb

a
ub

aren 
G

rund
stücksflächen 

im
 

Bereich 
zw

ischen 
Ba

ugrenze 
und 

Stra
ßenbegrenzungslinie zulässig. 

 
Im

 
W

A
 

II 
sind 

G
a

ra
gen 

und
 

C
arp

orts 
a

ußerhalb
 

der 
üb

erb
auba

ren 
G

rund
stücksflächen 

hinter 
d

er 
Stra

ßenb
egrenzungslinie 

im
 

gekennzeichneten 
Bereich zulässig. Stellp

lä
tze sind

 a
ußerha

lb
 der überb

a
ub

aren G
rund

stücksflächen 
im

 Bereich zw
ischen Ba

ugrenze und
 Stra

ßenb
egrenzungslinie zulässig. 

II. 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 A

b
s. 4 Ba

uG
B i. V

. m
. § 89 Sä

chsBO
) 

1. 
Ä

ußere G
estaltung baulicher A

nlagen 
(1) 

Zur 
Eindeckung 

der 
D

ä
cher 

sind
 

nur 
schiefer- 

od
er 

a
nthra

zitfa
rbene 

sow
ie 

d
unkelgra

ue D
achdeckungsm

aterialien zu verw
end

en.  

(2) 
Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen sind

 zulässig. 

2. 
G

estaltung der unbebauten Flächen der bebauten G
rundstücke 

(1) 
Stellplä

tze 
und

 
W

ege 
innerhalb

 
der 

G
rund

stücke 
sind

 
in 

w
asserd

urchlä
ssiger 

Ba
uw

eise a
uszuführen. 

(2) 
Ö

ffentliche Stellplä
tze und

 W
ege sind

 in w
a

sserd
urchlä

ssiger Ba
uw

eise a
uszuführen 

(3) 
V

orgärten dürfen nicht als A
rb

eits- und Lagerflä
chen genutzt w

e rd
en. D

iese 
Flächen sind

 gärtnerisch zu gestalten. 

III. 
Hinw

eise 
(1) 

D
ie baua

usführend
en Firm

en sind
 durch d

ie Ba
uherren a

uf d
ie M

eld
epflicht von 

Bod
enfund

en gem
äß § 20 SächsD

SchG
 hinzuw

eisen. 

(2) 
Sollten w

ä
hrend

 d
er Ba

up
ha

se schä
d

liche Bod
enverä

nderungen na
ch BBod

SchG
 

b
eka

nnt 
w

erd
en, 

so 
ist 

d
ies 

d
em

 
La

nd
ra

tsa
m

t 
Erzgeb

irgskreis 
um

gehend
 

anzuzeigen. 

(3) 
N

a
türlicher Bod

en, d
er im

 Ra
hm

en d
er Ba

uvorhab
en bew

egt w
erd

en m
uss, ist 

gem
äß § 202 BauG

B m
it d

em
 Ziel d

er Folgenutzung in verw
ertbarem

 Zustand
 im

 
Ba

ugebiet zw
ischenzula

gern und
 nach A

b
schluss d

er M
a

ßna
hm

en vor O
rt einer 

sinnvollen V
erw

ertung zuzuführen. 

(4) 
A

ufgrund
 d

er geologischen V
erhä

ltnisse können im
 Pla

ngebiet geogen b
ed

ingt 
erhöhte Rad

onkonzentra
tionen in d

er Bodenluft nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
w

erd
en. Zum

 Schutz vor Rad
on ist ein Referenzw

ert für d
ie über d

as Jahr gem
ittelte 

Rad
on-222-A

ktivitä
tskonzentration in d

er Luft von 300 Bq/m
³ für A

ufenthaltsräum
e 

und
 

A
rb

eitsplä
tze 

in 
Innenräum

en 
festgeschrieb

en. 
W

er 
ein 

G
eb

ä
ude 

m
it 

A
ufentha

ltsräum
en oder A

rbeitsplä
tzen errichtet, ha

t geeignete M
a

ßna
hm

en zu 
treffen, um

 d
en Zutritt von Ra

d
on aus d

em
 Ba

ugrund
 zu verhindern od

er erheb
lich 

zu 
erschw

eren. 
D

iese 
Pflicht 

gilt 
als 

erfüllt, 
w

enn 
d

ie 
nach 

d
en 

allgem
ein 

anerka
nnten Regeln d

er Technik erforderlichen M
aßnahm

en zum
 Feuchteschutz 

eingehalten w
erd

en. 

(5) 
Im

 
Baufeld

 
können 

G
asleitungen 

und
 

A
nla

gen 
and

erer 
Rechtsträger 

od
er 

N
etzb

etreiber vorha
nden sein. V

or d
er A

usführungsp
hase ist d

ie m
it d

er A
usführung 

b
eauftragte 

Firm
a

 
a

uf 
ihre 

Erkundigungsp
flicht 

hinzuw
eisen. 

In 
d

iesem
 

Zusa
m

m
enha

ng w
erden von inetz aktuelle Pla

nunterla
gen übergeben. V

or d
er 

Ba
uausführung ist eine örtliche Einw

eisung d
es ba

ua
usführend

en Unternehm
ens 

d
urch 

einen 
b

eauftra
gten 

M
itarbeiter 

unseres 
Servicebereiches 

Erzgeb
irge, 

Stand
ort A

ue Telefon 03771/599-120 zw
ingend

 erforderlich. 

(6) 
Üb

er 
eventuell 

angetroffene 
Spuren 

alten 
Bergb

aues 
ist 

gem
äß 

§ 5 
d

er 
Polizeiverord

nung d
es Sä

chsischen Sta
a

tsm
inisterium

s für W
irtschaft, A

rb
eit und

 
V

erkehr üb
er d

ie A
b

w
ehr von G

efa
hren a

us unterird
ischen H

ohlrä
um

en sow
ie 

H
a

ld
en und

 Restlöchern (Sä
chsische H

ohlraum
verord

nung – SächsH
ohlrV

O
) vom

 
20.02.2012 (SächsG

V
BI. S. 191) d

as Sä
chsische O

berberga
m

t in Kenntnis zu setzen. 

(7) 
A

rchäologische 
Funde 

sind
 

z. B. 
auffällige 

Bod
enfärbungen, 

G
efäßscherben, 

Knochen, G
erä

te a
us Stein und

 M
etall, M

ünzen, b
ea

rb
eitete H

ölzer, Steinsetzungen 
a

ller A
rt. D

ie Fundstellen sind
 vor Zerstörung zu sichern und

 unverzüglich d
em

 
La

ndesam
t für A

rchäologie zu m
elden. 

(8) 
Zur 

Klä
rung 

d
er 

loka
len 

Untergrundverhä
ltnisse 

im
 

Sa
tzungsgebiet 

w
erden 

Baugrunduntersuchungen in A
nlehnung an d

ie D
IN

 4020/ D
IN

 EN
 1997-2 em

pfohlen. 
Sofern 

Bohrungen 
niedergebracht 

w
erd

en, 
besteht 

Bohra
nzeige- 

und 
Bohrergebnism

itteilungsp
flicht 

bei 
d

er 
A

b
t. 10 

G
eologie 

d
es 

Sächsischen 
La

ndesam
ts für Um

w
elt, La

ndw
irtscha

ft und G
eologie (LfULG

). 

(9) 
Belä

stigungen d
urch Lä

rm
, Stä

ube und
 G

erüche, d
ie w

ä
hrend

 der Ba
um

a
ßna

hm
en 

a
uftreten sind

, insofern sie sich auf A
nw

ohner (W
ohngebä

ude, Freizeitgebä
ud

e und 
-gelä

nd
e) od

er Funktionsb
ereiche (Betrieb

e, öffentliche Einrichtungen) störend 
ausw

irken können, so gering
 w

ie m
öglich zu halten. 

 IV. 
A

rtenliste für A
npflanzungen 

(zu Festsetzungen unter Pkt. I. 6. A
npfla

nzen von Bäum
en, Sträuchern und

 sonstigen 
Bepflanzungen) 

A
rtenliste standortheim

ischer G
ehölze 

Bä
um

e 1. O
rd

nung (M
ind

estgröße: H
ochsta

m
m

, 12 / 14 cm
 StU, in H

ecken Heister 
125 / 150cm

 Höhe) 

A
cer pseud

opla
ta

nus 
(Berg-A

horn) 
A

cer platanoid
es 

(Spitz-A
horn) 

Betula
 pend

ula 
(H

ä
nge-Birke) 

C
a

rp
inus betulus 

(H
a

inb
uche) 

Fa
gus sylva

tica 
(Rot-Buche) 

Fra
xinus excelsior 

(G
em

eine Esche) 
Prunus avium

 
(V

og el-Kirsche) 
Q

uercus rob
ur 

(Stiel-Eiche) 
Q

uercus p
etra

ea 
(Tra

ub
en-Eiche) 

Tilia cordata 
(W

inter-Lind
e) 

Tilia platyp
hyllos 

(Som
m

er-Linde) 

Bä
um

e 2. O
rdnung (M

ind
estgröße: in Hecken H

eister 125 /150cm
 H

öhe) 

A
cer ca

m
p

estre 
(Feld

a
horn) 

M
a

lus sylvestris 
(W

ild-A
p

fel) 
Prunus pa

d
us 

(Tra
ubenkirsche) 

Pyrus p
yraster 

(W
ild- Birne) 

Sa
lix ca

prea 
(Sa

l- W
eid

e) 
Sorb

us a
ucup

a
ria 

(G
em

. Eb
eresche) 

Strä
ucher: (M

ind
estgrö ße: 60/100 cm

, 2fach verpflanzt m
it Ballen) 

C
orylus avella

na 
(H

a
selnuss) 

C
ra

ta
egus m

onogyna 
(Eingriffliger W

eißd
orn) 

C
ra

ta
egus la

eviga
ta 

(Zw
eigriffliger W

eißd
orn) 

Prunus sp
inosa 

(Schlehe) 
Rosa

 ca
nina

, corym
b

ifera
, dum

alis 
(H

ecken-Rosen) 
Rub

us ida
eus 

(H
im

b
eere) 

Rub
us fruticosus 

(Brom
b

eere) 
Sa

lix ca
prea, vim

ina
lis 

(Stra
uchw

eiden) 
Sa

m
b

ucus nigra 
(Schw

a
rzer H

olund
er) 

V
iburnum

 opulus 
(G

em
einer Schneeball) 

D
ie A

rtenliste w
ird

 ergä
nzt um

 sä
m

tliche einheim
ische O

b
stgehölze. 

SA
TZUN

G
 DER STA

DT THA
LHEIM

 ÜBER DEN
 BEBA

UUN
G

SPLA
N

 
„BERG

HA
USW

EG
“ STA

DT THA
LHEIM

  
 A

uf G
rund

 d
es § 10 d

es Ba
ugesetzb

uches in d
er Fassung d

er Beka
nntm

a
chung vom

 
03.11.2017 (BG

Bl. I S. 3634), zuletzt geändert d
urch A

rtikel 6 des G
esetzes vom

 
27.03.2020 (BG

Bl. I S. 587)), sow
ie nach § 89 d

er Sächsischen Bauord
nung in d

er 
Fassung d

er Bekanntm
a

chung vom
 11.05.2016 (SächsG

V
Bl. S. 186), zuletzt geändert 

d
urch A

rtikel 2 d
es G

esetzes vom
 11.12.2018 (SächsG

V
Bl. S. 706), in V

erbindung m
it § 4 

d
er Sächsischen G

em
eindeord

nung in der Fassung d
er Bekanntm

achung vom
 

09.03.2018 (Sä
chsG

V
Bl. S. 62), ha

t d
er Sta

d
tra

t d
er Sta

d
t Tha

lheim
/Erzgeb

. a
m

 . . . . . . . 
. . d

en Beb
a

uungsp
la

n „Bergha
usw

eg“ m
it Beschluss N

r. . . . . . . a
ls Sa

tzung 
b

esc hlossen. D
ie Begründ

ung w
urde geb

illigt. 
 D

er Beba
uungsp

la
n b

esteht a
us d

em
 Teil A

 – Planzeichnung und
 d

em
 Teil B – 

Begründ
ung in d

er Fassung vom
 . . . . . . . . . . . 

 D
er Beb

a
uungspla

n tritt m
it ortsüblicher Beka

nntm
achung in Kraft (§ 10 A

b
s. 3 BauG

B). 
   Tha

lheim
/ Erzgeb

., d
en  . . . . . . . . 

Siegel 
Bürgerm

eister 

VERFA
HREN

SVERM
ERKE 

 1. 
D

er Stad
trat d

er Stad
t Thalheim

/Erzgeb. hat in seiner Sitzung am
 19.09.2019 d

ie 
A

ufstellung 
des 

Bebauungspla
nes 

„Bergha
usw

eg“ 
beschlossen. 

D
ie 

Beka
nntm

a
chung 

d
es 

A
ufstellungsb

eschlusses 
erfolgte 

a
m

 
18.12.2019 

im
 

Thalheim
er Stad

tanzeiger N
r. 12/2019 m

it folgend
en Hinw

eisen: 
D

er Beb
a

uungsp
la

n w
ird

 im
 beschleunigten V

erfahren gem
äß § 13a

 i.V
.m

. § 13b
 

Ba
uG

B a
ufgestellt. D

em
entsprechend

 gelten d
ie V

orschriften d
es vereinfa

chten 
V

erfa
hrens 

na
ch 

§ 13 
A

b
s. 2 

und 3 
Satz 1 

BauG
B. 

V
on 

d
er 

frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 A

b
s. 1 und

 § 4 A
b

s. 1 Ba
uG

B w
ird

 d
a

her 
abgesehen. D

ie Um
w

eltprüfung nach § 2 A
b

s. 4 Ba
uG

B, der Um
w

eltbericht na
ch 

§ 2a
 

Ba
uG

B, 
die 

A
nga

ben 
nach 

§ 3 
A

b
s. 2 

Sa
tz 2 

Ba
uG

B 
w

elche 
A

rten 
um

w
eltb

ezogene Inform
a

tionen verfügba
r sind

 sow
ie d

ie zusa
m

m
enfassend

e 
Erklärung na

ch § 6a A
b

s. 1 und
 § 10a A

b
s. 1 BauG

B sind
 nicht notw

end
ig. 

Ebenfalls entfällt die Pflicht zum
 A

usg
leich naturschutzrechtlicher Eingriffe. 

 D
ie Beteiligung der Ö

ffentlichkeit sow
ie der Behörd

en und sonstigen Trä
ger 

öffentlicher Bela
nge sind

 na
ch § 3 A

b
s. 2 BauG

B sow
ie d

er Beteiligung nach § 4 
A

b
s. 2 Ba

uG
B d

urchzuführen.  
  

Tha
lheim

/ Erzgeb
., den     .     . 

 
Siegel  

 
Bürgerm

eister 

 2. 
D

er Entw
urf des Bebauungsp

lans in der Fa
ssung 04/2020 w

urde am
     .     .2020 

d
urch d

en Stad
trat der Stad

t Thalheim
/Erzgeb. gebilligt und

 zur öffentlichen 
A

uslegung b
estim

m
t.  

  
Tha

lheim
/Erzgeb

., d
en     .     . 

 
Siegel  

 
Bürgerm

eister 
 3. 

D
er Entw

urf des Beba
uungsp

la
nes, b

estehend
 a

us der Pla
nzeichnung (Teil A

) und 
d

er Begründ
ung (Teil B) ha

ben in d
er Zeit vom

      .     .2020 bis zum
      .     .2020 

na
ch § 3 A

b
s. 2 Ba

uG
B öffentlich a

usgelegen. 
  

G
leichzeitig erfolgte nach § 4 A

bs. 2 BauG
B m

it Schreiben vom
     .     .2020 eine 

Beteiligung der berührten Behörd
en und

 sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
  

Tha
lheim

/Erzgeb
., den     .     . 

 
Siegel  

 
Bürgerm

eister 
 4. 

D
ie 

Bezeichnung 
und 

graphische 
D

arstellung 
der 

Flurstücke 
betreffs 

ihrer 
Übereinstim

m
ung m

it der am
tlichen Flurkarte w

ird m
it Stand vom

     .    .2020 
bestätigt. 
D

ie Lagegenauigkeit der zeichnerischen D
arstellung w

ird nicht bestätigt. 
  

Landratsam
t Erzgebirgskreis 

 
Referat Ländliche Entw

icklung  
 

und Verm
essung 

 
A

nnaberg-Buchholz, den 
 

 
Siegel   

 
Referatsleiterin 

 5. 
D

er Stad
trat d

er Stad
t Thalheim

/Erzgeb
. hat d

ie vorgebrachten Stellungnahm
en 

d
er Ö

ffentlichkeit und d
er Behörd

en a
m

   .  .20   gep
rüft. D

a
s Ergeb

nis w
urde 

m
itgeteilt. 

  
Tha

lheim
/Erzgeb

., d
en     .     . 

 
Siegel  

 
Bürgerm

eister 
 6. 

D
er Sta

d
tra

t ha
t in seiner Sitzung a

m
   .  .20   d

en Sa
tzungsbeschluss zum

 B-Pla
n 

„Bergha
usw

eg“ 
d

er Stad
t Tha

lheim
/Erzgeb

., 
b

estehend
 

a
us 

d
em

 
Teil 

A
 – 

Planzeichnung M
 1: 500 und

 dem
 Teil B – Begründ

ung vom
   /20   gefasst. D

ie 
Begründ

ung w
urde gebilligt. 

  
Tha

lheim
/Erzgeb

., d
en     .     . 

 
Siegel  

 
Bürgerm

eister 
 7. 

D
ie Beba

uungsp
la

nsa
tzung, bestehend

 a
us d

er Pla
nzeichnung (Teil A

) und
 d

em
 

Text (Teil B), w
ird

 hierm
it ausgefertigt. 

  
Tha

lheim
/ Erzgeb

., d
en     .     . 

 
Siegel  

 
Bürgerm

eister 
 8. 

D
ie Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A

) und
 dem

 
Text (Teil B), w

urde dem
 Landratsam

t Erzgebirgskreis am
                angezeigt. 

  
Tha

lheim
/Erzgeb

., d
en     .    .202    

Siegel 
Bürgerm

eister 
 9. 

D
er Sa

tzungsbeschluss sow
ie die Stelle, bei d

er d
ie Sa

tzung a
uf D

auer w
ä

hrend 
d

er Sp
rechzeiten von jed

erm
a

nn eingesehen w
erd

en ka
nn und

 über d
en Inha

lt 
A

uskunft zu erhalten ist, sind
 a

m
 . . . . . . . . . . . . im

 Tha
lheim

er Sta
d

ta
nzeiger N

r.  . 
. . . . . .  ortsüb

lich b
ekannt gem

acht w
ord

en.  
 

In der Beka
nntm

achung ist auf d
ie G

eltend
m

achung d
er V

erletzung von 
V

erfa
hrens- und

 Form
vorschriften und

 von M
ängeln d

er A
b

w
ä

gung sow
ie a

uf d
ie 

Rechtsfolgen (§§ 214 und
 215 A

bs. 2 Ba
uG

B, § 4 A
b

s. 4 Sä
chsG

em
O

) und
 w

eiter 
auf Fä

lligkeit und
 Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 39-42 und

 44 
Ba

uG
B) hingew

iesen w
ord

en.  
  

D
ie Satzung tritt m

it d
er Bekanntm

achung in Kraft. 
  

Tha
lheim

/ Erzgeb
., d

en     .     . 
 

Siegel  
 

Bürgerm
eister 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
EÄ

N
D

ERT 
D

A
TUM

 
A

RT D
ER Ä

N
D

ERUN
G

 
   

 

 STA
DT THA

LHEIM
/ERZG

EB. 
 

  

 
ERZG

EBIRG
SKREIS 

  
BEBA

UUN
G

BSPLA
N

  „BERG
HA

USW
EG

“ 
     (§ 13b BA

UG
B) 

  
STA

N
D

 : 
                                            EN

TW
URF     

 
   

                     04/2020 
 

 
 

D
IESER BEBA

UUN
G

SPLA
N

 
 

BESTEH
T A

US : 
 

 
-  TEIL A

 - PLA
N

ZEIC
H

N
UN

G
  

          M
 1:500 

 
 

 
 

 
 

-  TEIL B - TEXT
 

   
PLA

N
V

ERFA
SSER:  

 
BÜRO

 FÜR STÄ
D

TEBA
U G

m
bH C

HEM
N

ITZ 
 

 
 

 
 

 
LEIPZIG

ER STRA
SSE 207 

 
 

 
 

 
 

09114 C
HEM

N
ITZ 

 
 

 
 

 
 

TEL: 0371/3674170   FA
X: 0371/3674177 

 
 

 
 

 
 

e-m
ail:    info@

sta
ed

teb
a

u-chem
nitz.d

e 
 

 
 

 
 

 
Internet: w

w
w

.sta
ed

teba
u-chem

nitz.d
e 

     
 

 
 

 
 

G
ESC

HÄ
FTSLEITUN

G
: 

 
BLA

TTG
RÖ

SSE: 1135 x 780 
 

(4) 
A

ußerhalb
 der üb

erbaub
aren G

rundstücksflächen sind
 Stellplä

tze na
ch § 12 A

b
s. 6 

Ba
uN

V
O

 a
uch zw

ischen vord
erer Ba

ugrenze und
 Stra

ßenbegrenzungslinie zulässig. 

4. 
Im

m
issionsschutz 

 
(§ 9 A

bs. 1 N
r. 23 und

 24 Ba
uG

B) 

(1) 
D

ie V
erw

end
ung fester fossiler Brennstoffe und

 von Heizöl ist zum
 Schutz vor 

schä
d

lichen Um
w

elteinflüssen und
 zur Reinha

ltung d
er Luft unzulässig. 

(2) 
Scha

ll em
ittierend

e technische A
nla

gen, w
ie Luft-W

ä
rm

e-Pum
pen, sind

 nur m
it 

einem
 seitlichen A

bstand
 von m

ind
estens 3,0 m

 zur G
rundstücksgrenze zulässig. 

D
em

 
Stand 

der 
Technik 

entsp
rechende Richtlinien 

w
ie 

d
ie 

TA
-Lä

rm
 

sind
 

zu 
b

eachten. 
M

aßgeblich 
sind

 
die 

scha
lltechnischen 

O
rientierungsw

erte 
gem

äß 
Beibla

tt 1 zu D
IN

 18005-1 für A
llgem

eine W
ohngebiete (W

A
): 

- 
tags 

(06.00 – 22.00 Uhr) 
55 d

B(A
) 

- 
nachts 

(22.00 – 06.00 Uhr) 
45 d

B(A
). 

(3) 
Für die zur Ta

ges- b
zw

. zur N
a

chtzeit schutzb
ed

ürftigen Rä
um

e a
ller W

ohnge-
 

b
ä

ude im
 Plangeb

iet, ist d
ie Einhaltung d

er erford
erlichen Luftschalld

äm
m

ung d
er 

 
A

ußenba
uteile (W

a
nd

, Fenster, D
a

ch etc.) na
ch D

IN
 4109 „Schallschutz im

 H
och-

 
b

a
u“ durch den jew

eiligen A
rchitekten nachzuw

eisen. D
abei ist Lä

rm
pegelb

e-
 

reich 2 in den Berechnungen zu Berücksichtigen. 

5. 
M

aßnahm
en zum

 Schutz, zur Pflege und Entw
icklung von Boden, N

atur und 
Landschaft 

 
(§ 9 A

b
s. 1 N

r. 20 Ba
uG

B) 

(1) 
Unverm

eidb
are 

Beseitigungen 
von 

G
ebä

udequa
rtieren 

sind
 

a
us 

a
rtenschutzrechtlichen 

G
ründ

en nur 
im

 Sep
tem

ber / O
ktob

er, 
d. h. 

a
ußerhalb 

kritischer Q
uartierzeiten (W

ochenstubenzeit / W
interq

uartier) von Fled
erm

äusen, 
zulässig. 

(2) 
Unverm

eidb
are Beseitigungen von G

ehölzb
estä

nd
en sow

ie d
er ra

nd
lichen d

ichten 
Hochstaudenbestände sind

 aus artenschutzrechtlichen G
ründen nur im

 Zeitra
um

 
von O

ktob
er bis Feb

rua
r, d

. h. a
ußerhalb

 d
er Brutzeit von V

ögeln, zulä
ssig. 

(3) 
Innerhalb 

d
es 

A
llgem

einen 
W

ohngebiets 
W

A
 

ist 
a

us 
a

rtenschutzrechtlichen 
G

ründ
en pro neuem

 G
ebäud

e ein Fled
erm

a
uskasten aufzuhängen. Eine fachlich 

q
ualifizierte Beratung ist hinzuzuziehen. 

(4) 
Bei 

Beseitigung 
d

er 
ra

nd
lichen 

d
ichten 

H
ochsta

ud
enb

eständ
e 

ist 
a

us 
artenschutzrechtlichen 

G
ründ

en 
d

as 
Handlungsd

okum
ent 

01/2019 
„Staudenknöterich“ 

der 
Unteren 

N
a

turschutzb
ehörde 

der 
Stadt 

C
hem

nitz 
Handlungsd

okum
ent, Stand

 10.04.2019 zu beachten. 

6. 
A

npflanzen 
von 

Bäum
en, 

Sträuchern 
und 

sonstigen 
Bepflanzungen 

sow
ie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäum
en, Sträuchern und 

sonstiger Bepflanzung 
(§ 9 A

b
s. 1 N

r. 25 Ba
uG

B) 

(1) 
Innerhalb d

er zeichnerisch festgesetzten Flächen zum
 A

np
fla

nzen von Bä
um

en, 
Strä

uchern und
 sonstigen Bep

fla
nzungen ist zur Rand

eingrünung eine 1reihige 
H

ecke 
a

us 
sta

nd
ortheim

ischen 
Strä

uchern 
d

er 
A

rtenliste 
sta

nd
ortheim

ischer 
G

ehölze im
 Pflanzab

stand
 von m

axim
a

l 1,50 m
 anzulegen. 

(2) 
Pro G

rund
stück sind

 je angefangene 400 m
² G

rundstücksfläche m
indestens ein 

hochstä
m

m
iger Baum

 d
er A

rtenliste m
it einem

 Stam
m

um
fang von 12 bis 14 cm

 
od

er 5 Strä
ucher d

er A
rtenliste zu p

fla
nzen. D

er Erhalt vorha
nd

ener G
ehölze b

zw
. 

d
ie zeichnerisch festgesetzte Heckenanpfla

nzung d
er Ra

nd
eingrünung sind auf d

ie 
M

indestb
egrünung anzurechnen. 

(3) 
D

ie nicht üb
erba

uten G
rund

stücksflächen sind
 zu begrünen, V

orgä
rten gärtnerisch 

zu gestalten. 

(4) 
Säm

tliche Pfla
nzungen sind

 d
auerhaft zu p

flegen und
 zu erhalten. A

b
gängige 

G
ehölze sind

 zu ersetzen. 

7. 
Versorgungsleitungen, Flächen m

it G
eh-, Fahr- und Leitungsrechten 

(§ 9 A
b

 s. 1 N
rn. 13, 21 Ba

uG
B) 

(1) 
Stad

ttechnische V
er- und

 Entsorgungsleitungen sind
 regelm

äßig im
 öffentlichen 

bzw
. öffentlich-rechtlich für d

iesen N
utzungszw

eck gesicherten Ra
um

 zu verlegen. 

(2) 
Leitungsrecht 

– 
b
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Nutzen Sie den Newsletter über WhatsApp ("Start" per WhatsApp-Nachricht an die 0151/11 44 31 73) oder über unseren Kanal 
des Messenger-Dienstes Telegram (https://t.me/Thalheim ) um tagesaktuelle Informationen zu erhalten, u.a. auch zur Corona-Krise.

DIE NÄCHSTE ÖFFENTLICHE STADTRATS- 
SITZUNG

Wann:   Donnerstag, 04.06.2020 
Wo:   Ratssaal 
Beginn:  18.30 Uhr

 
www.thalheim-erzgeb.de (Bürgerinformationssystem) 
und als Aushang am Rathaus.
Bitte beachten Sie die Aushänge. Auf Grund der Co-
rona-Schutzverordnungen ist es möglich, dass die 

»
Bürgerinformationssystem:
Über unsere Homepage abrufbar: 
https://www.thalheim-erzgeb.de/ 
rathaus/thalheimer-stadtrat/ 
buergerinformationssystem/

oder

QR-Code scannen und Informationen erhalten

ÖFFNUNGSZEITEN DES BÜRGERBÜROS:
 Montag:  08.00 Uhr – 14.00 Uhr
 Dienstag:  08.00 Uhr – 18.00 Uhr
 Mittwoch:  08.00 Uhr – 14.00 Uhr
 Donnerstag:  08.00 Uhr – 18.00 Uhr
 Freitag:  08.00 Uhr – 14.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Polizeiposten im Rathaus

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 

Tel.: 03721/262-55  
oder 0172/3565812 
In Notfällen den NOTRUF 110 wählen!

THALHEIM/ERZGEB. NEUES ZUR CORONA-KRISE
NICHTAMTLICHER TEIL

» ALLGEMEINES
Die aktuelle Situation zur Covid-19 Pandemie (umgangssprach-
lich auch Corona-Krise genannt) ändert sich rasant und beinahe 
stündlich erreichen uns Aktualisierungen dazu. Deshalb haben wir 
auf unserer Homepage alle Informationen Stand immer aktuell für 
Sie zusammengefasst: https://www.thalheim-erzgeb.de/rathaus/
aktuelles-zur-corona-krise/
auch auf der Homepage des Freistaates Sachsen: https://www.co-
ronavirus.sachsen.de/ Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie auch 
gern auf die Stadtverwaltung zu.

1. Kontaktdaten und Ansprechpartner im Rathaus 
Der Besucherverkehr im Rathaus ist wieder gestattet. Bitte kontak-
tieren Sie uns bei Fragen  gerne im Voraus telefonisch, per E-Mail 
und über die sozialen Medien. Wir empfehlen außerdem das Verein-
baren eines Termins im Voraus. 
Rathaus
        Zentrale:  03721/262-0
        Bürgermeister:      03721/262-14
        Meldeamt:              03721/262-17
        Standesamt:           03721/262-18
        Gewerbeamt:         03721/262-16
        E-Mail:                     buergerservice@thalheim-erzgeb.de
        Facebook:               ht tps://www.facebook.com/ 
   thalheim.im.erzgebirge

Bitte beachten Sie, dass nichtsdestotrotz die SächsCoronaSchVO 
gilt. Physisch-soziale Kontakte sollen weitestgehend vermieden wer-
den. Achten Sie deshalb auch in den Räumlichkeiten des Rathauses 
auf ausreichend Abstand und berücksichtigen Sie die angebrachten 
Markierungen. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im Bür-

Sorge, dass regelmäßig gelüftet und der Arbeitsbereich (bspw. elek-

tronischer Stift und Fingerabdruckscanner) nach jeder Benutzung 

Weitere Kontaktdaten:
Gesundheitsamt des Landkreises
Telefon:  03733/831-3200
E-Mail:  gesundheitsamt@kreis-erz.de
Freistaat Sachsen
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:   116 117 
Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums:  030/186 150
Bürgertelefon des sächs. Sozialministeriums: 0351/56455855
Bürgertelefon des  
Bundesgesundheitsministeriums:   030/346 465 100

2. Neueste Sächsische Corona-Schutzverordnung vom 12. 
Mai 2020 (mit Gültigkeit ab 15. Mai bis 5. Juni 2020)
Die neue Schutzverordnung sieht weitere Lockerungen vor: So sind 
private Reisen oder  nicht mehr 
verboten. Schulen, Kitas und alle Bildungseinrichtungen dür-

Kulturangebote wie Theater, 
Kinos, Zoos, Museen, Bibliotheken, etc.  können unter Hygieneauf-

Gastronomie und Hotels dür-

wie vor, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dazu sollen phy-
sisch-soziale  Kontakte minimiert werden: Dies kann am einfachs-

 
1,5 m erreicht werden. Auch das Tragen von Mund-Nasen-Bede-
ckungen wird weiterhin empfohlen und ist in einigen Bereichen auch 

3. Helferkreis Thalheim
Wer gesund ist und keiner Risiko-Gruppe angehört, kann  »

thalheim_05-2020.qxp_Layout 1  15.05.20  15:41  Seite 11



THALHEIM/ERZGEB. NEUES ZUR CORONA-KRISE
NICHTAMTLICHER TEIL

SEITE 12 AUSGABE 05/2020

» AUSWIRKUNGEN FÜR DEN STÄDTISCHEN HAUSHALT
Auf Grund der aktuellen Situation sieht auch die Stadtverwaltung 
Thalheim ungewissen Auswirkungen entgegen und muss von zu-
künftig sinkenden Einnahmen ausgehen, bspw. durch geringere 
Gewerbesteuer-Einnahmen. Da momentan ein Rettungsschirm für 
Kommunen angekündigt, aber noch nicht konkretisiert ist, wird die 
Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Stadtrat und dem Bürger-
meister zeitnah über Einsparpotenziale bei geplanten Projekten be-
raten.  Bereits in der vergangenen Stadtratssitzung am 7. Mai 2020 

Liquidität der Stadt und somit die Handlungsfähigkeit zu erhalten. 
Dadurch soll eine Haushaltssperre nach § 30 SächsKomHVO ver-
mieden werden und eine kurz- und mittelfrsitige Planungssicherheit 
hergestellt werden. Wichtige Maßnahmen sollen dennoch umgesetzt 
werden. Laufende Maßnahmen werden bearbeitet, eine Neubeauf-

statt. Alle geplanten Projekte stehen nun auf dem Prüfstand und 
werden gegebenenfalls auf einen späteren Durchführungszeitraum 
verschoben. Zusätzlich werden alle Aufträge vor Auslösung geprüft 
und erste Einsparpotenziale wurden durch die Mitarbeiter der einzel-

mit dem Stadtrat wird in der kommenden Zeit über weitere Schrit-
te entschieden. Sollten Projekte in Ihrer unmittelbaren Umgebung 

informieren.
Im Gegenzug ist die Stadtverwaltung Thalheim/Erzgeb. sich be-
wusst, dass die Stadt als Auftraggeber auch zum Erhalt der Wirt-
schaft in der Region beiträgt. Daher werden alle Projekte unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Darüber hinaus wird über 
die Möglichkeiten weitergehender mittel- und langfristiger Maßnah-
men zur Unterstützung in der Stadtratssitzung am 4. Juni 2020 be-
raten. 

(Text: Red.)

» ÖFFNUNG DER GASTRONOMIE, FITNESSSTUDIOS UND VON KULTURANGEBOTEN
Mit der neuesten Sächsischen Corona-Schutzverordnung, welche 
am 12. Mai 2020 (mit Gültigkeit ab 15. Mai bis 5. Juni 2020) ver-

gastronomische Betriebe unter 

Wir haben nachfolgend für Sie eine Liste mit allen gastronomischen 
Betrieben und den entsprechenden Telefonnummern zusammen-
gestellt. Infomieren Sie sich am besten immer aktuell über Funk, 
Fernsehen, Print- und Onlinemedien über die geänderten Schutz-
verordnungen und fragen Sie im Zweifelsfall telefonisch in den gas-

-
enemaßnahmen nach.

(Text: Red.)

• Athos (Grieche)  03721 2743721 
• Bäckerei Brückner (Diska) 03721 3699863  
• Bäckerei Tauscher  03721 84171

• Fleischerei Hahn  03721 84296
• Fleischerei Richter (Diska) 03721 2635796
• Gasthaus Deutsches-Eck 03721 263799  
• Gasthof Paradies  03721 85004 
• Gaststätte Einkehr  03721 24477 
• Kiosk am Rathaus  03721 2747909 
• Mander Pizza   03721 2659010
• Marschners Eisdiele  01573 6615563 
• Neuwürschnitzer Fleischer 03721 880995
• Pension & Café Wiesenmühle 03721 23371  

• Pizzeria San Remo  03721 86112 
• Ratskeller   03721 273730 
• Saman Dönerhaus  03721 2747919 
• Schmidt Bäcker (Netto) 03721 268462
• Snack-Stüble Thalheim 03721 84492  
• Sportpark Thalheim   03721 269394 
• Tappas   03721 86273
• Tony´s Pizza   03721 270316
• Uhlmann's Eisdiele & Weinstube 03721 22934  
• Wolfs Kantine   03721 2694533

Zum Redaktionsschluss lag außerdem die Information vor, dass das 
Fitnessstudio "Relax" (Untere Hauptstraße) und der "Sportpark 
Thalheim" (Berghausweg) planen, am 18. Mai 2020 wieder zu 

Ab dem 15. Mai 2020 dürfen im Freistaat Sachsen Gastronomie- 
und Tourismusbetriebe
Museen werden ab dem 18. Mai weitere Kulturbereiche ge-

-
so wie Theater, Kinos, Zoos, Museen, Bibliotheken, usw. Um das 

-
sprechende Regelungen werden in Kürze beschlossen und müssen 
dann noch von den Einrichtungen umgesetzt werden.

-
net und freuen sich auf viele Kunden!

» ÖFFNUNG DER ERZGEBIRGSSPARKASSE
In Thalheim bieten wir ab Montag, den 18.05.2020 wieder den mit-
arbeiterbedienten Service wie folgt an:
Dienstag  08:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr
Freitag  08:30 – 12:30 Uhr
Für den Besuch unserer Filialen bzw. SB-Filialen/Zonen bitten wir 
unsere Kunden, weiterhin die Regelungen der Sächsischen Hy-

gieneschutzverordnung zu beachten. Dazu gehört insbesonde-
re das Tragen einer Mund-/ Nasenabdeckung und die Wahrung 
eines Mindestabstandes von 1,50 m zur nächsten Person. Wei-
terhin vollumfänglich und damit ohne Einschränkungen sind 

unseren Kunden die Bargeldversorgung, der Abruf von Kon-

vielfältige Art in verschiedene Richtungen erfolgen. So können Ju-

befreit sind, Einkäufe und Besorgungen für Menschen, die sich in 

gehen. Jugendliche können aber auch als Babysitter einspringen. 
Wer zu den oben genannten Risikogruppen gehört und aktuell auf 
Hilfe angewiesen ist oder wer seine Hilfe anbieten möchte, soll bitte 

die Stadtverwaltung kontaktieren:
Telefon:  03721/262-26
WhatsApp:     0151/ 11 44 31 73
E-Mail:            pressestelle@thalheim-erzgeb.de

3. Wochenmarkt

tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

»
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» INFORMATIONEN FÜR UNTERNEHMER  IN THALHEIM
Aktuell überschlagen Sich die Ereignisse, Entscheidungen und 
politischen Meldungen fast täglich. Auch die Stadt Thalheim/
Erzgeb. erreichen regelmäßig neue Infos oder Anfragen, u.a. 
zu Fördermitteln oder Hilfsprogrammen. Insbesondere kam die 
Frage auf, ob es ein städtisches Förderprogramm – analog der 
Stadt Dresden – gibt. Dies ist gegenwärtig aus unterschiedlichen 
Gründen nicht der Fall. Zum einen ist die Stadt Thalheim nicht 

-
ße Städte und zum anderen gibt es seitens der Bundesrepublik 
bzw. des Freistaates aktuell Soforthilfeprogramme, die schnel-
ler und in einer größeren Dimensionen genutzt werden können. 

-
ten zur Unterstützung bei der Überwindung der Covid-19-Krise. 
Auch die Stadt bietet bereits jetzt verschiedene Optionen an.

Der Stadtrat, die Verwaltung und der Bürgermeister haben zu-
dem in einer Sitzung des Stadtrates beraten und wollen die orts-
ansässigen Gewerbetreibenden und Firmen weiter unterstützen, 
dies aber individuell und je nach Bedarf sowie mittel- und lang-
fristig. Aus diesem Grund bitten wir Sie, bei einer Notwendigkeit 
auf die Stadtverwaltung zuzukommen, um die unterschiedlichen 
und vielschichtigen Themen zu erörtern und  gemeinsam maß-

-
den. Aktuelle Hilfsprogramme: 

1. Soforthilfe Zuschuss des Bundes über die SAB-Bank
2. Schutzschild der Bundesregierung unter Federführung BMWi
3. Liquiditätskredite der KfW-Bank
4. erweitertes Kurzarbeitergeld der Arbeitsagentur
5. steuerliche Maßnahmen, bspw. Stundung von Steuern 
6. Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung
7. Schutz vor Kündigungen auch für Gewerberaummietverträge
8. 

der Insolvenzanfechtung

9. Zahlungsmoratorium für Kleinstun-
ternehmen und Verbraucher

10. Hilfen für touristische Unternehmen
11. Unterstützungspaket für Start-ups

Der Bund, Länder und Kommunen bieten 
umfassende Maßnahmen für Gewerbe-
treibende an, um die Auswirkungen durch 
die "Corona-Krise" zu mildern. Eine umfassende Übersicht der 

unserer Homepage auf der Seite "Aktuelles zur Corona-Krise" 
unter dem Punkt "Informationen für Unternehmen und Beschäf-
tigte". Sie können auch einfach den QR-Code einscannen. 

-
-

nützlichen Informationen. 

Auch die Stadt Thalheim hat steuerliche Maßnahmen zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus für die Un-

Dezember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf 
Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig 
werdenden Steuern stellen. Auf die Erhebung von Stundungs-
zinsen wird seitens der Stadt Thalheim/Erzgeb. verzichtet. Die 
Anträge können Sie formlos an die Stadtverwaltung Thalheim 
(Hauptstraße 5, 09380 Thalheim oder poststelle@thalheim-erz-
geb.de) stellen. 

Kommen Sie bei Fragen oder Sorgen gerne auch jederzeit auf 
die Stadtverwaltung zu.

» FÖRDERRICHTLINIE FÜR SPORTVEREINE 

Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat heute 
-

Sportvereine unterstützt werden, die aufgrund der Coro-
na- Maßnahmen Einnahmeausfälle oder Mehrausgaben zu 
tragen hatten bzw. haben. Vorgesehen ist sowohl ein nicht 
rückzahlbarer Zuschuss für Sportvereine als auch eine 
Unterstützung in Form eines zinslosen Liquiditätsdarlehns.
Nach Abschnitt B können Sportvereine, die am 15. März 

2020 Mitglied im Landessportbund (LSB) waren und auf-
grund der Corona-Maßnahmen Einnahmeausfälle oder 
Mehrausgaben nachweisen können, einen Zuschuss von 
bis zu 10.000 Euro erhalten, wobei Zuwendungen nur be-
willigt werden, wenn der Betrag im Einzelfall mindestens 
1.000 Euro beträgt. Die Anträge sind an den LSB zu rich-
ten. Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite 
des LSB abrufbar: https://www.sport-fuer-sachsen.de/fu-
er-mitglieder/vereinsberatung/corona-soforthilfe/

» SOFORTHILFEPROGRAMM FÜR KULTURZENTREN AUF DEM LAND

Mit 1,5 Millionen Euro fördert die Bundesregierung Kulturzentren in 
Landgemeinden und Kleinstädten mit bis zu 20.000 Einwohnern. 
Über das Projekt „Land intakt – Soforthilfeprogramm Kulturzentren“ 
können die Mittel beantragt werden.

Soziokulturelle Zentren, Kulturhäuser, Kulturzentren und Bürger-
zentren in Landgemeinden und Kleinstädten können bis zu 25.000 
Euro für Maßnahmen zum Bauunterhalt und zur Instandsetzung, 

Weitere Informationen: www.bundesregierung.de/breg-de/aktu-
elles/soforthilfeprogramm-fuer-kulturzentren-auf-dem-land-gru-
etters-kulturelle-infrastruktur-in-laendlichen-raeumen-staer-
ken--1747722

Ausschreibung der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.: 
www.landintakt.de/ausschreibung/

(Text: LRA Erzgebirge)

toauszügen sowie die Beauftragung von Überweisungen (per  
Terminal oder über Briefkasteneinwurf) weiterhin in gewohnter 
Weise rund um die Uhr zur Verfügung. Umfangreiche telefonische 
Serviceleistungen können darüber hinaus einfach und bequem über 
das S-ServiceCenter der Sparkasse genutzt werden. Dieser Service 

steht unseren Kunden unter der Nummer 03733 139-0 von Montag 
bis Freitag von 08:00 – 20:00 Uhr zur Verfügung. Ebenfalls unein-
geschränkt nutzbar ist unser umfangreicher Service unter www.erz-
gebirgssparkasse.de.

Ihre Erzgebirgssparkasse
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» INFORMATIONEN ZUM TRAGEN EINER MUND-NASEN-BEDECKUNG
In welchen Bereichen besteht ab dem 12. Mai 2020 eine 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden:
• 
• 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für Kinder, 
Menschen mit Behinderungen sowie Personen, die aus ge-

Kinder müssen nur dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, 
wenn sie dazu in der Lage sind. Wann ein Kind dazu in der Lage 
ist, entscheiden die Eltern. Eine Altersgrenze wird nicht vorgegeben. 
Verstöße sind nicht bußgeldbewehrt.
Menschen mit Behinderungen und diejenigen Personen mit ent-
sprechenden gesundheitlichen Gründen müssen nur dann eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie dazu in der Lage sind. 
Die Vorlage des Schwerbehindertenausweises beziehungsweise 
eine entsprechende ärztliche Bescheinigung genügt hier als Nach-
weis. Verstöße sind nicht bußgeldbewehrt.

Masken, die Mund und Nase bedecken, können das Infektionsrisiko 
in der Bevölkerung senken. Die Masken können Tröpfchen abfangen 
beziehungsweise deren Ausbreitung bremsen, die man beim Spre-
chen, Husten oder Niesen ausstößt. Dank der Mund-Nasen-Bede-
ckung gelangen weniger Tröpfchen und damit weniger Krankheits-
erreger in die Luft.

-
vid-19-Symptome auftreten (vor allem Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Gliederschmerzen, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns), stellt eine Mund-Nasen-Bedeckung eine solidarische 
Schutzmaßnahme in Form eines Schutzes für andere dar (Fremd-
schutz). Der Gedanke ist, dass durch die Mund-Nasen-Bedeckung 
genau dieser Fremdschutz für alle hergestellt und damit auch für 
jeden individuell das Risiko einer Infektion verringert wird.

Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Masken:
• Einfache Mund-Nasen-Bedeckung (MNB); sie unterliegt keinen 

technischen Normen und kann selbst hergestellt werden. MNB 
werden auch als „Community-Masken“, „Alltagsmasken“ oder 
„DIY-Masken“ (do it yourself – mach es selbst) bezeichnet

• Mehrlagiger Mund-Nasen-Schutz (MNS); er wird in der Re-
gel als Arbeitsschutz eingesetzt, vor allem im medizinischen  
(chirurgischen) Bereich

• Medizinische Atemschutzmaske, sogenannte FFP-Maske; sie 
erfüllt bestimmte technische Normen und wird ausschließlich in 

Die Allgemeinbevölkerung sollte nur die Mund-Nasen-Bedeckung 
nutzen und keine Masken, die dem medizinischen Personal vorbe-
halten sind und dort dringend gebraucht werden.

Was schreibt die 
Sächsische Coro-
na-Schutz-Verord-

Die Verordnung ver-
-

gen einer einfachen 
Mund-Nasen-Be-
deckung (MNB). Sie 
bestehen meist aus 
dichtgewebtem Tex-

unerheblich, ob sie gekauft, oder selbst hergestellt wird. Es können 
auch fest um Mund und Nase schließende Tücher, Schals, Schlauch-

-
nutzt werden.
Mund-Nasen-Bedeckungen ersetzen nicht zentrale Schutzmaßnah-

-
zierte unterliegen strikten Quarantänemaßnahmen.

Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte stets mit sauberen Händen auf-
gesetzt und dabei – soweit vorhanden – lediglich an den Schlaufen, 
die der Mund-Nasen-Bedeckung hinter dem Ohr halt geben, berührt 
werden. Wichtig ist, dass sich die Mund-Nasen-Bedeckung eng an 
das Gesicht schmiegt und Mund und Nase vollständig bedeckt. Ver-
fügt die Mund-Nasen-Bedeckung über einen Metallbügel an der 
Oberseite, muss der Bügel an den Nasenrücken angepasst werden. 
An den Seiten sollte die Bedeckung möglichst eng anliegen, damit 
die Luft nicht seitlich aus der Mund-Nasen-Bedeckung tritt. Ein Bart 
beeinträchtigt die Schutzwirkung und kann die Mund-Nasen-Bede-
ckung sogar unwirksam machen.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Mund, Nase und Augen so sel-
ten wie möglich berühren. Auch die Mund-Nasen-Bedeckung sollte 
beim Tragen kaum bis gar nicht berührt werden, um keine Erreger 
darauf zu verteilen. Ein mehrmaliges Richten der Mund-Nasen-Be-
deckung ist dringend zu verhindern.

Eine durchfeuchtete oder verschmutzte Mund-Nasen-Bedeckung 
muss gewechselt werden. Faustregel: Mund-Nasen-Bedeckungen 
nicht länger als acht Stunden tragen. Beim Absetzen der Mund-Na-

dem Absetzen einer benutzten Mund-Nasen-Bedeckung Hände wa-
schen! Wenn die Mund-Nasen-Bedeckung wiederverwendet werden 

werden und zügig gewaschen und getrocknet werden.
Wie wasche ich Mund-Nasen-Bedeckungen?
Wiederverwendbare Mund-Nasen-Bedeckungen müssen nach dem 
Gebrauch bei mindestens 60 °C gewaschen werden. Das Bundes-

bei 95 °C zu waschen. Alternativ kann die Mund-Nasen-Bedeckung 
auf dem Herd in Wasser fünf Minuten ausgekocht oder im Backofen 
bei 70 °C getrocknet werden. Auch das Bügeln auf hoher Tempera-
turstufe ist sinnvoll.

Mund-Nasen-Bedeckungen gibt es beispielsweise im Internet-Ver-
sandhandel, in Apotheken und Drogerien. Schnittmuster für Mas-
ken zum Selbstnähen gibt es unter anderem in Zeitschriften und 
im Internet. Für Härtefälle hält die Stadtverwaltung eine begrenzte 
Anzahl an Masken  gegen den entsprechenden Nachweis bereit.
Muss weiterhin räumlich Abstand gehalten werden, wenn 

Ja! Mund-Nasen-Bedeckungen dürfen nicht zu einem falschen Si-
cherheitsgefühl führen. Mund-Nasen-Bedeckungen ersetzen nicht 
die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln. Nach wie vor gilt:
• Abstand von mindestens 1,50 Meter wahren.
• Regelmäßig gründlich Hände mindestens 20 Sekunden wa-

schen, insbesondere vor Auf- und nach Absetzen der Mund-Na-
sen-Bedeckung.

• In die Armbeuge husten oder niesen.
• Hände nach dem Naseputzen gründlich waschen. Möglichst 

Einwegtaschentücher verwenden, nach Benutzung in einem 
verschlossenen reißfesten Müllsack über den Hausmüll entsor-
gen.

• Räume regelmäßig gut lüften.

(Text/Bild: Freistaat Sachsen/Landeshauptstadt Dresden)
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Seit nunmehr 10 Jahren führt Frau Annette Thierfelder als selbstständige Einzelunter-
nehmerin ihren ambulanten Betreungsdienst. Ein Beweggrund für die Selbständigkeit 

Hause erfolgt oder Menschen allein leben und Unterstützung brauchen, suchte sie nach 

Hause leben können und Familien ein wenig Entlastung erfahren.

-
ung im häuslichen Umfeld. Sie kann dabei auf die persönlichen Wünsche und Ziele der 
Patienten zur Unterstützung im Alltag eingehen und mit ihren Erfahrungen als Ergo-
therapeutin zur geistigen Aktivierung, körperlichen Mobilisierung und zur Förderung der 
Selbstständigkeit auf den Bedarf des Einzelnen eingehen. Spiel, Spaß und Gespräche 
stehen natürlich ganz oben auf der Aktionsliste. In ihrem Atelier im Gewerbepark Zwö-
nitztal bietet Frau Thierfelder Ausdrucksmalen und Arbeit am Tonfeld zur persönlichen 
Entwicklungsförderung jeden Alters an. Bei dieser Art kreativer Selbstfürsorge werden innere Reifeprozesse angeregt 
sowie die Begleitung  und Aufarbeitung verschiedensten Lebenssituationen möglich. Seelsorgerliche Gespräche und 
Lebensberatung gehören ebenfalls dazu. Wer Interesse an einer individuellen Betreuung im häuslichen Umfeld oder 
auch an Arbeiten im Atelier hat, erreicht Frau Thierfelder telefonisch unter der 03721 / 86344  oder per E-Mail an  
thierfelder-annette@web.de. Die Stadt wünscht ihr für die Zukunft alles Gute!   (red)

» FIRMENJUBILÄEN
30 Jahre Bier-Herrmann (90 Jahre im Familienbesitz)
Getränkemarkt und GLS-Paketshop

Seit nunmehr  30 Jahren führt Mathias Schneider in der Schulstraße 
12 seinen Getränkemarkt in dritter Familiengeneration liebevoll wei-

Ida Herrmann das Geschäft in Thalheim. Damals wurden Säfte und 
andere Getränke noch vor Ort selbst hergestellt, Flaschen mit beson-
deren Maschinen verschlossen und viele andere Herstellungsprozesse 
durchgeführt.  Genau das wollte Mathias Schneider am 03. April 2020 

Ausstellung „Zurück in die Vergangenheit“. Aufgrund der pandemie-
bedingten Schließzeiten in der Corona-Krise konnte sein Fest leider 

Jubiläum mit allen Kunden und Gästen nachfeiern. Auf diesem Weg 
gratulieren wir nochmal recht herzlich zum 30-jährigen Bestehen und 

-
ten historischen Ausstellung. (red)

» INFORMATION DER STOLLBERGER TAFEL e.V.
Unsere Zweigstelle in 
Thalheim im Vereins-
haus auf der Stadtbad-

 hat wieder zu den 

jeden Montag von 14-15 
Uhr

Die Mitarbeiter in Thal-
heim würden sich freuen, 
Sie begrüssen zu kön-

nen,wenn Sie folgende Leistungen beziehen wie ALG I  

und IV, geringe Rente, Kurzarbeitergeld und einen gerin-
gen Lohn. Bei einem ersten Besuch bringen Sie bitte den 
aktuellen Leistungsbescheid mit. Sie erhalten dann von 
uns einen Tafelausweis und können danach Ware in Emp-
fang nehmen.

Selbstverständlich wissen auch wir, dass der erste Schritt 
oft der schwerste ist, aber unser freundliches Tafelteam 
hilft dabei, diesen zu überwinden. Retten Sie mit einem 
Besuch bei der Tafel Lebensmittel die sonst vernichtet 
würden.

Team der  Stollberger Tafel e. V.

INFORMATION DER VERBRAUCHER ÜBER DIE TRINKWASSERQUALITÄT»
Entsprechend des § 21 Abs. 1 der Trinkwasserversorgung 

-
-

sers zu informieren. Daher liegt der Prüfbericht zur Ein-
sichtnahme im Bürgerbüro des Rathauses vom 20. 
Mai - 17. Juni 2020 aus. Auf Wunsch lassen wir Ihnen 
auch gerne eine digitale Kopie des Prüfberichtes zukom-

men. Wenden Sie sich dafür bitte an 
unseren Bürgerservice (E-Mail: buerger-
service@thalheim-erzgeb.de | Telefon: 
03721/262-0). Für eventuelle Rückfra-
gen steht die Betriebsabteilung  Technologie des RZV un-
ter der Rufnummer 03763/405189 zur Verfügung. 

(Text: red/RZV)
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» EINREICHUNGSFRIST FÜR DEN ERZgeBÜRGER 2020 VERLÄNGERT
Der Große Regionalpreis des Erzgebirgskreises geht in die 
dritte Runde! Er zeichnet Einzelpersonen, Vereine, Grup-
pierungen, Institutionen oder Projekte aus dem Erzge-
birgskreis in folgenden Kategorien aus:
• Engagement für Kultur, Sport und Tourismus 
• Engagement für das Gemeinwohl  
• Engagement füreine lebenswerte Heimat 
• Sonderpreis: Jung und engagiert im ERZ
Vorschläge können bis zum 15. Juni 2020 eingereicht wer-
den. Senden Sie Ihre Vorschläge an:
Landratsamt Erzgebirgskreis
Büro des Landrates
Stichwort: ERZgeBÜRGER
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
E-Mail: Erzgebuerger@kreis-erz.de
Tel.: 03733 831-1001 oder -1004 
Weitere Informationen unter www.erzgebirgskreis.de

2020Informationen unter: 

WWW.ERZGEBIRGSKREIS.DE

» DER SCHULWALD
Durch die Initiative unserer Kinderbürgermeisterinnen 

-
tet. Die ersten Bäume des Schulwaldes wurden bereits im 

-
dem halfen die "Waldstrolche" der Grundschule und einige 
ehrenamtliche Mitglieder des Seniorenbeirates beim Be-

-
sam mit dem Revierleiter des Forstreviers Stollberg sollten 

Durch die Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen 

kleinen und großen Helfer verzichten. Doch die Natur 
kennt keine Krise: Darum wurden noch vor Ostern durch 

die Mitarbeiter des Reviers auf 
dem Gelände des Schulwaldes 
jeweils 50 Traubeneichen, 
Vogelkirschen, Bergahorn 
und Europäische Lärchen 

-
fen, dass im nächsten Frühjahr 

kann.

Dafür richten wir ein großes 
DANKESCHÖN an die Mitarbeiter des Forstreviers Stollberg!

(Text: Red.)

»INFORMATION DES AZURIT SENIORENZENTRUMS "DREI TANNEN" IN THALHEIM
AZURIT Seniorenzentrum "Drei Tannen" in Thalheim 
nimmt weiterhin Bewohner auf 
Eine wichtige Information für Krankenhäuser, ambulante 

-
niorenzentrum Drei Tannen in Thalheim, das im März die-

Bewohnerinnen und Bewohner auf. „Die Voraussetzungen 
für eine Neuaufnahme müssen allerdings unbedingt erfüllt 
sein“, so Hausleiterin Tracy Ludwig. „Das heißt: die Person 
darf in den letzten 14 Tagen keinen direkten Kontakt mit 
einer positiv auf Corona getesteten Person gehabt haben 
und in den letzten 48 Stunden keine Anzeichen einer Atem-
wegs- oder Infektionskrankheit aufweisen“. Während der 
ersten 14 Tage nach Einzug werden die neuen Bewohne-

rinnen und Bewohner in ihrem Zimmer unter Quarantäne 
sein, um eventuell noch nicht bekannten Infektionen kei-
nen Raum zur Verbreitung zu geben. Aufgrund der Corona 

aus Thalheim, gerade recht. „Menschen, die einer vollsta-
-

klärt Hausleiterin Ludwig. Interessenten haben die Mög-
lichkeit, sich auf einem separaten Wohnbereich, welcher 
noch nicht bewohnt ist, einen persönlichen Eindruck von 

-
le Beratungsgespräche steht Tracy Ludwig zur Verfügung 
(Telefon: 03721 27436-0).

» MAL- UND BASTELWETTBEWERB
Das Motto lautete „Mein Lieblingstier“
Wir konnten in den letzten Tagen viele tolle Bilder bestaunen 
und sind ganz begeistert über die vielen Bilder und Basteleien 
von euren Lieblingstieren. Unter allen Einsendungen haben 
wir drei Preise verlost. Gewonnen haben:
• Emma (8 Jahre) mag am liebsten Schmetterlinge
• Nicole (12 Jahre) hat ein Bild von der Katze Sandsturm 

gemalt
• Sarah (10 Jahre) mag am liebsten Pferde.

Den Sonderpreis für das Bild mit den meisten „Gefällt 

mir“-Angaben auf Facebook erhält Charlotte mit unglaubli-
-

bastelt.

Wer jetzt neugierig ist, kann die kleinen Kunstwerke in der 
 bestaunen. In den Schaufens-

tern hängen diese aus. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
beim der Physiotherapie Wyrembek und einem anony-
men Spender für ihre Spenden!  So können wir tolle Prä-
sente und Trostpreise verschenken

(Text: Red.)
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»

Emma hat einen Schmetterling gemalt

»

Sarah hat ein Bild von einem Pferd eingesandt. 

Nicole hat die Katze Sandsturm gemalt. »

»

Alle, die dieses Mal kein Glück hatten, müssen aber deswegen nicht 
traurig sein: Der neue Malwettbewerb läuft unter dem Motto „Mein 
liebstes Spielzeug oder Kuscheltier“. Bis zum 05. Juni 2020 um 15 Uhr 
können alle gemalten und gebastelten Werke im Rathaus eingereicht 
werden:

SB Kultur
Hauptstraße 5
09380 Thalheim/Erzgeb.

THALHEIM/ERZGEB. ERLEBEN
NICHTAMTLICHER TEIL

Wir haben in den letzten Wochen viel über Zusammenhalt und Abstand halten gespro-
chen. Natürlich sind das auch die wichtigsten Themen beim Planen unserer 10. Thalheimer  
Verkaufsnacht. Unsere Veranstaltung ist in den letzten Jahren ein wichtiger und schöner Termin 
im Thalheimer Veranstaltungskalender geworden. Es wäre doch super, wenn unser Verkaufsnacht- 
Jubiläum am 26. September ein „Veranstaltungs-Neubeginn“ für Thalheim sein könnte! Wir wissen 
alle noch nicht, wie eine Veranstaltung mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen für 

Ideen, Vorschläge 
und Wünsche für die wahrscheinlich  zu schicken. Wie 
können wir  unsere Unterstützung mit den Thalheimer Händlern zeigen? Lasst eurer Fantasie freien 
Lauf und lasst es uns vor allem wissen, welche Ideen ihr habt.

Kontaktdaten: 
Katrin Bauer (Sport- und Buchshop)
Tel. 03721/ 2743928/ Fax 03721/ 2743938/ 
Email: trendshop-thalheim@gmx.de

»
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Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der Thal-
heimer Kirchgemeinden. Die Termine wurden unter Vor-
behalt bekannt gegeben. Falls die momentan geltenden 
Schutzverordnungen geändert werden sollten, werden die 
Veranstaltungen entsprechend angepasst. Gottesdienste 

Wegen der gebotenen Abstandsregelung in der Corona-
virus-Pandemie sind die Platzkapazitäten jedoch begrenzt. 
Sie richteten sich nach der jeweiligen Größe der Kirchen.
Laut aktuell gültiger Schutzverordnung wird lediglich der 
sonntägliche Gottesdienst der Kirchgemeinden als Gottes-
dienst gezählt. Alle anderen Veranstaltungen sind nach §3 
Absatz 1 noch untersagt. Die Regelungen gelten vorerst, 
jedoch mindestens bis zum 20. Mai 2020. Zum Redkati-
onsschluss lagen noch keine neuen Informationen vor.
 
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Do. 21.05. 10.00 Uhr Gottesdienstfeier zu  
    Christi Himmelfahrt
So.  24.05. 09.30 Uhr Gottesdienstfeier
So. 31.05. 09.30 Uhr Pfingstfestgottes- 
    dienst
Mo. 01.06. 08.00 Uhr Andacht am Hochkreuz
So.  07.06. 09.30 Uhr Gottesdienstfeier
So.  14.06. 09.30 Uhr Gottesdienstfeier
Do. 18.06. 16.00 Uhr Gottesdienstfeier im Alten- 

So.  21.06. 09.30 Uhr Gottesdienstfeier
Mi. 24.06. 19.30 Uhr Johannesfeier am Hoch- 
    kreuz 

Evangelisch-Methodistische Kirche
Liebe Mitglieder, Freunde und Besucher  
unserer Gemeinden,

leider können momentan auf Grund der Infektions-
schutz-Bestimmungen keine Gottesdienste oder an-
derweitige Gemeindeveranstaltungen angeboten wer-

 
https://www.emk-zwoenitztal.de beispielsweise die  
Gottesdienste zum Nachhören sowie weitere Informatio-
nen.

Römisch-Katholische Gemeinde Thalheim
jeden Mi. 18.00 Uhr Gottesdienst
jeden So. 08.30 Uhr Gottesdienst

Adventgemeinde Thalheim
jeden Sa. 09.30 Uhr Gottesdienst

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

um 9 Uhr und um 10 Uhr
Bibelstunde gibt es online jeden Donnerstag ab 
19:30 Uhr auf www.efg-thalheim.de
Die Predigten sind sonntags auch auf der Homepage ab-
rufbar. 

gegebenen Anlass nicht statt.

KIRCHENVERANSTALTUNGEN »

BLAUES KREUZ DEUTSCHLAND»

BLAUES KREUZ IN DEUTSCHLAND 

Rat und Hilfe aus christlicher Verantwortung für Alkohol-
kranke und Suchtgefährdete sowie deren Angehörige und 
Freunde.
TERMINE: Jeden 1. und jeden 3. Sonnabend im Monat 
19.00 Uhr im Ev.-Luth. Kirchgemeindehaus, Chemnitzer 
Straße 2. 
Unsere Beratungsstelle: Im Haus der Diakonie, Herren-
straße 25, 09366 Stollberg, Telefon: 037296/922603, 
jeden Montag von 15.00 bis 18.00 Uhr und nach Verein-
barung. Kontaktaufnahme auch durch Hausbesuch ständig 
möglich:                         
Herr Wieland (Telefon: 03721/286469 oder  0176/69542277)
Herr Gerlach, Sozialtherapeut (Telefon: 03725/22901)

Auf Grund der momentan geltenden Corona-Schutzverordnung und durch die Bestimmungen von Land und 
Bund sind Großveranstaltungen nach wie vor untersagt. Dies gilt bis auf weiteres, jedoch mindestens bis zum  
31. August 2020.  Es kann auch zukünftig jederzeit zur Absage von größeren und kleineren Veranstaltungen kommen. 
Bitte fragen Sie im Zweifelsfall vorher beim Veranstalter nach. Aus gegebenem Anlass wurden von den Veranstaltern 
bereits folgende Veranstaltungen abgesagt:
• 21. Mai 2020:   Himmelfahrt in der Rentners Ruh, am Waldcamping und an der Tabakstanne
• 31. Mai 2020:  Eckbergfest
• 
• 
• 12./13. Juni 2020:  Sommerfest der Gaststätte Einkehr

Die Stiftung Tholm hat bis auf Weiteres alle Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Reservie-
rungen bleiben erhalten. Neue Termine werden auf den üblichen Wegen bekannt gegegeben. 

» VERANSTALTUNGEN
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STADTVERWALTUNG THALHEIM/
ERZGEB. IM RATHAUS

KONTAKT
Hauptstraße 5 
09380 Thalheim/Erzgeb.

Telefon:  03721/262-0 
Fax:  03721/262-43  
E-Mail:  info@thalheim-erzgeb.de
Internet:  www.thalheim-erzgeb.de
Facebook:  www.facebook.com/  
 thalheim.im.erzgebirge

ÖFFNUNGSZEITEN (Bürgerbüro)
Montag 08.00  -  14.00 Uhr 
Dienstag 08.00  -  18.00 Uhr 
Mittwoch 08.00  -  14.00 Uhr 
Donnerstag  08.00  -  18.00 Uhr 
Freitag  08.00  -  14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Sie können die Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung auch telefonisch und per 
E-Mail erreichen. 

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
Seit 25.05.2018 gilt die neue Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO). 
Weitere Informationen unter: 
www.thalheim-erzgeb.de/datenschutz/

HIER ERHALTEN SIE DEN THALHEIMER STADTANZEIGER

IMPRESSUM

»

»

Schuhhaus Gaideczka, Chemnitzer Str. 1a; Aral Tankstelle, Chemnit-
zer Str. 47d; Eisdiele Uhlmann, Chemnitzer Str. 34; Bäckerei Jähn, 
Neue Wiesenstr. 1; , Roßtaler Weg 2, DRK 
Sozialstation Thalheim, Robert-Koch-Str. 5; Frauenärztin Dipl.-Med. 
Gisela Hösel, Robert-Koch-Str. 5; Bäckerei Tauscher, Untere Bahn-
hofstr. 22; Orthopädietechnik Mayer und Behnsen, Untere Bahnhofstr. 
23; Drogerie Kluge, Untere Bahnhofstr. 14; AROMA, Untere Bahnhofstr. 
21A; Generali Versicherungen, Untere Bahnhofstr. 5; Sport- und Buch-
shop, Untere Bahnhofstr. 9; Neuwürschnitzer Fleisch- und Wurstwa-
ren AG, Stadtbadstr. 1c; Edeka, Anton-Günther-Str. 18a; Behinderten-
verband, Stadtbadstr. 36; Bäckerei Schmidt (Netto), Stollberger Str. 
46a; Kita Sonnenschein, Anton-Günther-Str. 1; Apotheke am Rat-
haus, Hauptstr. 12; , Hauptstr. 13; Thal-
heimer Werkzeughandel, Hauptstr. 20; Fleischerei Baartz, Hauptstr. 
28; Juwelier Manns, Hauptstr. 29; , 
Hauptstr. 22; Bäckerei Rudolph, Lindenstr. 1; Allroundshop, Haupt-
str. 30; Volksbank, Hauptstr. 33; Fleischerei Hahn, Hauptstr. 41; Avia 
Tankstelle, Hauptstr.  43; Kinderland am Steinberg, Tannenstraße 
23/24; Juwelier Weißbach, Salzstr. 3; Bäckerei Jähn, Tannenstr. 52; 
Zahnarztpraxis Frau Dr. med. Fock, Hauptstr. 47; Wolf's Kantine, 
Zwönitztalstr. 32; Gaststätte Paradies, Thalheimer Str. 67, Zwönitz OT 
Brünlos; Bäckerei Brückner (Diska), Hauptstr. 72; Kita Bienenkorb, 
Bahnhofstr. 3; Bäckerei Hübler, Friedrichstr. 18; Gemeinschaftspraxis 
Baude & Zimmermann, Friedrichstr. 10a; Rathaus, Hauptstr. 5. 
Und unter www.thalheim-erzgeb.de/service/stadtanzeiger/

AUSGABE 05/2020 SEITE 19
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben den Standort der riesigen Spieldose in unserem April-Rätsel 
sicherlich erkannt. Die typischen Wendt & Kühn-Figuren haben es ver-
raten. Grünhainichen war also die richtige Lösung. Waren Sie schon mal 
dort?

Das auf dem heutigen Foto gezeigte schöne Fleckchen Erde sollten jede 
Thalheimerin und jeder Thalheimer kennen. Es ist das Quellgebiet unse-
res Flüsschens Zwönitz, des „tosenden Bachs im Tal“. Sie entspringt am 
Fuße des 685 m über NN liegenden ???. Es ist dort nicht nur im Mai gut 
wandern.

c) Ziegenberg bei Zwönitz
(Foto/Text: E. Börner)

WER KENNT UNSERE NÄHERE HEIMAT | TEIL 4»

An der Zwönitzquelle zu Ostern 2020
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• Durchführung von Bestattungen aller Art
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Bestattungen in allen Orten
• Raum zur Abschiednahme
• Trauergespräch auf Wunsch zu Hause
• Bestattungsvorsorge

seit

1991

Johannisstraße 36, 08294 Lößnitz

IHRE HILFE IM TRAUERFALL

Tag und Nacht erreichbar 

(03771) 555 70
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SIBO Heizung – Bad – Service GmbH
09350 Lichtenstein

Heizungsinstallateur gesucht

Das Sibo Team in Lichtenstein sucht zur Verstärkung
Heizungsinstallateur/Techniker für Heizungsanlagen.

E-Mail an: sibo-jb@t-online.de oder
Telefon: 0172/ 7604729
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Inh. Johannes Petzold
Untere Bahnhofstraße 22

09380 Thalheim
Tel. 03721 / 84171

www.bäckerei-tauscher.de
Mo - Fr 5.30 – 18.00 Uhr

Sa 5.30 – 11.00 Uhr

Brot des Monats Mai

„Pfefferkruste“

mit Goudawürfel

gebacken

Jörg Sonntag | Hauptstraße 23 | 09394 Hohndorf 
Tel./Fax: (037298) 30379 | Funk: (0173) 3711630

• Neu-, Aus- und Umbau
• Sanierung • Fassaden
• Trockenbau • Estrich 
• Pflasterarbeiten u.a. 

kontakt@js-bau-hohndorf.de · www.js-bau-hohndorf.de

Ausbildungsplatz 

zum Maurer 

frei!

Ausbildungsplatz 

zum Maurer 

frei!

Anzeigen-
telefon

für gewerbliche
und 

private Anzeigen 

(037208) 
876-200
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Das Sanitätshaus 
in Ihrer Nähe

Alles aus einer Hand: Reha- und Medizintechnik, medizinischer 
Sachbedarf, Nahrung, Wundmaterial und vieles mehr.

Rollstühle u. Rollatoren  /  Pfl egebetten
Wundversorgung  /  Verbandsstoffe 
Dusch- u. Badehilfen  /  Pfl egehilfsmittel
Desinfektionsmittel  /  Inkontinenzhilfen
Diabetikerbedarf  /  Trink- und Sondennahrungnggggu

Bestellung oder Beratung gewünscht? 
Dann kontaktieren Sie uns:

Pro-Sano, Seilerweg 1 D, 09235 Burkhardtsdorf
Tel.: 03721 27317-0  /  24/7-Notruf: 03721 27317-12
info@pro-sano.com  /  www.pro-sano.com
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automobilglas.de   � 03721 23681

Ihr Spezialbetrieb für Auto- und Busverglasung

seit über

25
Jahren

Mitgliedsbetrieb

der Kfz-Innung

•     Scheibenreparatur

•     Scheibenwechsel 

•     VSG-Zuschnitt

•     Sanfte Dellenentfernung

•     Hagelschadenreparatur

•    Tönungsfolien

•    Fahrzeugaufbereitung

mobiler Service für alle Fahrzeugfabrikate

(Pkw, Lkw, Omnibusse, Nutzfahrzeuge, Oldtimer, Wohnmobile)

Kostenloser Ersatzwagen
Hol- und Bringeservice

Glasschaden? Direkt zum

 Meister betrieb auch bei Werkstattbindung. 

Wir informieren Ihre  Versicherung und 

klären die Formalitäten*.

*keine Rechtsberatung
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Kurzzeitpflege

(Urlaubs- und

VVeerhinderungspflege)

  Stationäre Pflege

  Pflege bei Menschen

  mit Demenz

Jetzt Besichtigungstermin vveereinbaren!

Wir freuen uns auf Sie!

AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen
Helenenstraße 9 · 09380 Thalheim

  

  

 e

  

  

 
Helenenstraße 9  09380 Thalheim
Telefon 03721 27436-0 · E-Mail szdreitannen@azurit-gruppe.de
www.azurit-gruppe.de

Feuchte Keller – 
            nasse Wände?  

Peter Luthe
Inhaber Nils Schwäbe

Fachbetrieb für Bauwerkstrockenlegung

Chemnitz · Tel. 0371-71788
Zwickau · Tel. 0375-4600355

gebührenfrei: 0800-7 15 88 43
Peter.Luthe@t-online.de

www.ISOTEC.de/luthe 

•  Abdichtungen gegen   
 Mauerfeuchtigkeit   
 für Alt- & Neubau 
•  Horizontalabdicht-
 ungen für alle Mauer-
 arten einschließlich   
 Bruchsteinmauerwerk
•  Außenabdichtungen   
 mit Bitumen 
 Sanierputz im System
         • alles aus einer Hand

30 Jahre Erfahrung, rufen Sie uns an! Anzeigentelefon für gewerbliche und 

private Anzeigen Telefon: (037208) 876-200
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Stollberg   Hauptmarkt 4 · Telefon 03 72 96/ 93 80 65
allOptik Hörzentrum ist ein Unternehmen der Heartec GmbH mit Sitz in 08289 Schneeberg, Markt 23

Hörgeräte Sensation!

Sichern Sie sich jetzt 

gleich telefonisch einen 

unverbindlichen

Beratungstermin!

* Gilt bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung. Die gesetzliche Zuzahlung beträgt pro Hörgerät 10 €. Privatpreis Sonic Cheer 20: 741 €.

aktuelle Technik 

Miniatur-Hinterohr-Hörsystem 

digitale Störgeräuschreduzierung

Top modernes Hörgerät: 

„Sonic Cheer 20“ 
zum Nulltarif!*

Feuchtes Mauerwerk? Nasser Keller?
Seit 1992 Ihr Fachunternehmen vor Ort

ATG Abdichtungstechnik und Geräteverleih GmbH
Filiale 09380 Thalheim · Hauptstraße 39 · 03721 / 455 9691

Feuchte Mauern am Haus 
oder Feuchigkeit im Keller?

Rufen Sie uns einfach unter der

Servicenummer an!

03721 / 455 9691

• Kostenlose Schadensanalyse
• Kostenloses Sanierungskonzept
• Gratis Nachmessung
• 10 Jahre ATG-Garantie

Feuchte Wände?
Abplatzender Putz?

Schimmel?
Nasser Keller?

Wir
helfen!

Mauerschonende Trockenlegung bei Alt- 
und Neubauten zum günstigen Festpreis!

www.atg-gruppe.de
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